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Planungsausschuss (Vorberatung) Ö
Gemeinderat (Entscheidung) Ö

Neuordnung des Kreissparkassenareals (Grabenstraße)
- Ergebnisse des Luftschadstoffgutachtens
- Ausarbeitung eines überarbeiteten Testentwurfs
- Auslobung einer Mehrfachbeauftragung

Beschlussvorschlag

1. Die Ergebnisse des standortbezogenen Luftschadstoffgutachtens werden zur Kennt-
nis genommen, sie finden inhaltlich Eingang in die Mehrfachbeauftragung.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, im Benehmen mit der Kreissparkasse Böblingen die 
Mehrfachbeauftragung für das zentrale Plangebiet des Sparkassenareals an der 
Stuttgarter Strasse entsprechend dieser Sitzungsvorlage vorzubereiten und durchzu-
führen. Als Grundlage wird der Planfall 3 und der daraus abgeleitete Städtebau (von 
der Grabenstraße zurückgesetztes Gebäude mit teilweise fünftem Staffelgeschoss 
auf drei Gebäuden) zugrunde gelegt.

Finanzielle Auswirkungen:

JA

NEIN x

Kontierung Jahr verfügbares Budget Finanzbedarf Bemerkung

----- ----- ----- ----- -----
Anmerkung: Die Kosten für die Durchführung der Mehrfachbeauftragung und die Erstellung des Testentwurfs 
trägt die Kreissparkasse Böblingen. Die Stadt ergibt hierzu keine Aufträge. Zum Bebauungsplan und den 
Fachgutachten wird noch ein Städtebaulicher Vertrag abgeschlossen.

Sachverhalt mit der Stellungnahme der Verwaltung

Vorbemerkungen
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 24.09.2019 über die städtebauliche Neuordnung 
des Kreissparkassenareals (Direktion Leonberg) in der Grabenstraße beraten. Diskussions-
punkte waren u.a. 

- die städtebauliche Dimension der geplanten Neubebauung (mit bis zu 5 Geschossen 
über drei Bauteilen in Form von Staffelgeschossen) vor dem Hintergrund der zu 
erwartenden zukünftigen Luftbelastung,

- die Lage der westlichen Gebäude vor dem Hintergrund des gewünschten freien 
Rechtsabbiegers Richtung Stuttgart und der Bushaltebucht,
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- der Schlüssel zum Nachweis der notwendigen Stellplätze,
- die klimatologische Situation.

Offen war auch noch die Frage, ob der Bearbeitungsbereich der angestrebten Mehrfachbe-
auftragung auf eine nördliche Teilfläche (wie von Seiten der Verwaltung vorgeschlagen) be-
schränkt bleiben kann. Letztlich sollten die v.g. Themen aufgearbeitet und erneut zur Bera-
tung aufgerufen werden. In der Sitzung des Gemeinderats am 24.09.2019 fand keine Be-
schlussfassung hierzu statt.

Ergänzend wurde am 5. Dezember des vergangenen Jahres im Rahmen einer PA- Sitzung 
eine Ortsbegehung durchgeführt. Dabei waren die geplanten Dimensionen der Neubebau-
ung hinsichtlich Ihrer Lage ausgepflockt worden, um einen Eindruck zur städtebaulichen 
Lage des geplanten Vorhabens zu erhalten.

Aufgabenstellung für das aktuelle Luftschadstoffgutachten
Im Anschluss an die September- Sitzungsrunde wurde seitens der Verwaltung eine Luft-
schadstoffuntersuchung beauftragt. Insbesondere sollte auf Grundlage des 39. BImSchV 
gutachterlich in Varianten (mit/ ohne 5. Staffelgeschoss bei 3 Baukörpern) die zu erwartende 
Luftschadstoffsituation geklärt werden. Hierzu wurde unter Berücksichtigung der vorhan-
denen und geplanten Bebauung, der Topographie, der lokalrepräsentativen Windstatistik und 
der prognostizierten Verkehrssituation sowie der zu erwartenden Gebäudeumströmungen 
ein Strömungs- und Ausbreitungsmodell (MISKAM) erstellt. Für die Beurteilung der Auswir-
kungen der Strassenverkehrsemissionen wurden die Schadstoffe Stickstoffdioxid (NO2) und 
Feinstaubpartikel mit Korngrößen bis 10 µm (PM 10) betrachtet. Als Bezugsjahr wurde das 
Jahr 2025 angesetzt.

Zum Schutz der menschlichen Gesund-
heit ist entscheidend, ob die ermittelten 
Immissionen zu Überschreitungen der 
Grenzwerte an für die Beurteilung rele-
vanter Bebauung, zum Beispiel Wohn-
gebäuden, führen. Der NO2-Grenzwert 
von 40 μg/m³ im Jahresmittel zum 
Schutz der menschlichen Gesundheit 
wird im Prognosenullfall an der besteh-
enden Bebauung mit Werten von über 
44 μg/m³ und bis zu 45 μg/m³ im 
Betrachtungsgebiet entlang der Graben-
straße, Feuerbacher Straße und im 
Bereich der Sonnenkreuzung ent-
sprechend den Berechnungen erreicht 
und überschritten.

Für die Bewertung der Feinstaubimmis-
sionen liegen zwei Beurteilungsgrößen 
vor. Diese sind der Jahresmittelwert und 
der Kurzzeitwert , der maximal 35 Über-
schreitungen eines Tagesmittelwerts 
von 50 μg/m³ in einem Jahr erlaubt. Aus 
Ableitungen geht hervor, der der Kurz-
zeitwert ab einem PM10- Jahresmittel-
wert von 29 μg/m³ überschritten wird. Im 
Prognosejahr werden in Leonberg je-
doch nur 24 μg/m³ erwartet, sodass der 
Jahresmittelgrenzwert für PM 10 zum 

Schutz der menschlichen Gesundheit an der bestehenden Wohnbebauung im Betrachtungs-
gebiet entsprechend den Berechnungen eingehalten werden kann.
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Untersuchungsergebnisse Planfall 1 (teilweise 5. Staffelgeschoss auf 3 Gebäuden)
Im Planfall 1 führen die geplanten Ge-
bäude bodennah zu geänderten Wind-
verhältnissen und der Betrieb der Tief-
garagen sowie die geänderten Nutzun-
gen zu leicht erhöhten Emissionen. In 
Folge erhöhen sich die NO2-Jahres-
mittelwerte im Nahbereich des Plange-
bietes leicht. Der NO2-Grenzwert von 
40 μg/m³ wird im Planfall an der be-
stehenden Bebauung mit Werten von 
über 44 μg/m3 und bis zu 46 μg/m³ im 
Betrachtungsgebiet entlang der 
Grabenstraße, Feuerbacher Straße 
und im Bereich der Sonnenkreuzung 
erreicht und überschritten. Entlang der 
Grabenstraße ergeben sich in Berei-
chen mit Grenzwertüberschreitungen 
Erhöhungen der NO2-Konzentrationen 
von bis zu 1 μg/m3 aufgrund der 
Planung. An der geplanten Bebauung 
kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass der jahresmittlere NO2-Grenzwert 
von 40 μg/m³ am südwestlichsten der 
Plangebäude (Wohnnutzung) erreicht 
wird. An den übrigen Plangebäuden 
wird der jahresmittlere NO2-Grenzwert 
von 40 μg/m³ nicht erreicht und nicht 
überschritten. 

Untersuchungsergebnisse Planfall 2 (4 Vollgeschosse)
Für den Planfall 2 führen die geplanten 
Gebäude gegenüber der Nullvariante 
bodennah ebenfalls zu geänderten 
Windverhältnissen und der Betrieb der 
Tiefgaragen sowie die geänderten 
Nutzungen zu leicht erhöhten Emis-
sionen. In Folge erhöhen sich die NO2-
Jahresmittelwerte im Nahbereich des 
Plangebietes leicht. Der NO2-Grenzwert 
von 40 μg/m³ im Jahresmittel zum 
Schutz der menschlichen Gesundheit 
wird im Planfall an der bestehenden 
Bebauung mit Werten von über 44 
μg/m3 und bis zu 46 μg/m³ im Betrach-
tungsgebiet entlang der Grabenstraße, 
Feuerbacher Straße und im Bereich der 
Sonnenkreuzung entsprechend den 
Berechnungen erreicht und über-
schritten. Entlang der Grabenstraße 
ergeben sich in Bereichen mit Grenz-
wertüberschreitungen Erhöhungen der 
NO2-Konzentrationen von bis zu 1 
μg/m3 aufgrund der Planung. An der 
geplanten Bebauung kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass der 
jahresmittlere NO2-Grenzwert von 40 
μg/m³ am südwestlichsten der 
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Plangebäude (Wohnnutzung) erreicht wird. Dort sind Fensterlüftungen straßenseitig zu 
vermeiden. An den übrigen Plangebäuden wird der jahresmittlere NO2-Grenzwert von 40 
μg/m³ nicht erreicht und nicht überschritten. 

Untersuchungsergebnisse Planfall 3 (zurückgesetztes Gebäude mit 5. Staffelgeschoss auf 3 
Gebäuden) 
Da eine Verschlechterung der Luftschadstoffsituation prognostisch nicht ausgeschlossen 
werden kann, wurden alternative Lösungen gesucht. Hierzu erfolgte auf Grundlage von 
Planfall 1 die Ausarbeitung einer weiteren Planvariante, die eine Versetzung der westlichen 
Gebäudekante um 2 Meter Richtung Osten (Plangebiet) unterstellt. Demnach wird damit der 
Verkehrsraum weiter vergrößert bei gleichzeitiger Verkleinerung des Baufelds der Spar-
kasse).

Der vergrößerte Straßenraum der Gra-
benstrasse hat geänderte Windver-
hältnisse zur Folge, wobei die Ver-
änderungen/ Verbesserungen in den 
NO2- Konzentrationen nur die direkte 
Umgebung des Plangebietes und das 
Plangebiet selbst betreffen.

Gegenüber dem Planfall 1 ergeben 
sich auch in Planfall 3 Bereiche mit 
(verringerte) Grenzwertüberschrei-
tungen entlang der Grabenstraße zwi-
schen dem bestehenden Gebäude 
Grabenstrasse 14 und der Sonnen-
kreuzung. Für den bestehenden Meß-
standort an der Grabenstraße (außer-
halb des Plangebietes) werden für das 
Prognosejahr 2025 etwa 38 μg/m³ 
erreicht, ebenfalls vergleichbare Werte 
gegenüber Planfall 1. 

Für nicht von Grenzwertüberschrei-
tungen betroffene Bereiche innerhalb 
des Plangebietes werden an der ge-
planten Neubebauung aufgrund der 
modifizierten Gebäudeumströmung 
geringere Werte berechnet, d.h. bis zu 
34 μg/m³. Am südwestlichen Plange-
bäude im Kreissparkassenareal wer-

den aufgrund des Abrückens von der Strasse über 1 μg/m³ geringere Werte gegenüber den 
Planvarianten 1 und 2 berechnet, d.h. bis zu 38 μg/m³. An den übrigen Plangebäuden wer-
den bis zu 30 μg/m³ berechnet. Somit wird der NO2- Grenzwert von 40 μg/m³ zum Schutz der 
menschlichen Gesundheit im Planfall 3 entlang der Grabenstrasse sowie im Nahbereich 
unterschritten.

Untersuchungsergebnisse Feinstaub PM 10
Zum Schutz der menschlichen Gesundheit ist entscheidend, ob die ermittelten Immissionen 
zu Überschreitungen der Grenzwerte an für die Beurteilung relevanter Bebauung führen. Der 
PM10-Grenzwert von 40 μg/m³ im Jahresmittel zum Schutz der menschlichen Gesundheit 
wird in allen drei Planfällen an der bestehenden und geplanten Bebauung im Betrachtungs-
gebiet entsprechend den Berechnungen nicht erreicht und nicht überschritten. Der jahres-
mittlere Schwellenwert von 29 μg/m³ zur Ableitung der Kurzzeitbelastung wird in allen Plan-
fällen an der bestehenden und geplanten Bebauung ebenfalls nicht erreicht und nicht über-
schritten.
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Auszüge aus dem Luftschadstoffgutachten sind als Anhang dieser Sitzungsvorlage beige-
fügt.

Zwischenfazit
Die Gegenüberstellung der untersuchten Planfälle lässt gutachterlich erwarten, dass eine 
zurückgesetzte westliche Gebäudekante mit einem vergrößerten Straßenraum der Graben-
straße eine Lösung darstellt, die zur Einhaltung bzw. Unterschreitung der Grenzwerte für 
NO2 für die im Plangebiet geplanten Wohngebäude führen wird.

Darüber hinaus schafft diese Variante die Voraussetzung für einen angemessenen freien 
Rechtsabbieger in die Stuttgarter Straße sowie für eine geeignete Führung des Radverkehrs 
aus Richtung Süden. Die verkehrlichen Details sind im Rahmen der Mehrfachbeauftragung 
darzustellen. Vor diesem Hintergrund wird der Planfall 3 als Grundlage für die Weiterent-
wicklung des städtebaulichen Konzeptes empfohlen.

Überarbeitung des Testentwurfs
Bis zur Sitzung des Planungsausschusses im Januar 2020 wird das städtebauliche Konzept 
entsprechend überarbeitet und an die Ergebnisse des Fachgutachtens angepasst. Der 
aktuelle Planungsstand wird zur Sitzung vorgestellt.

Mit der Verschiebung der Raum-/ Gebäudekante nach Westen wird bei Aufrechterhaltung 
des dortigen Baumbestands (erhaltenswerte Einzelbäume) leider die Fläche für die Tief-
garage reduziert. Aus realistischer Sicht machbar ist im südwestlichen Gebäude mit 
Nutzungsschwerpunkt im Bereich der Sozialmietwohnungen dadurch nur noch ein Stellplatz-
nachweis von 1,0 Stpl./ Sozialmietwohnung (bezogen auf 25 % der realisierbaren BGF). 
Diese vorgeschlagene Staffelung (ergänzend 1,5 Stpl./ „herkömmlicher“ Wohnung) wurde 
beispielsweise auch bei der Neubebauung im Bereich „Jahnstrasse“ angesetzt und im dor-
tigen Bebauungsplan als bauordnungsrechtliche Vorschrift verankert.

Grundlagen für die Mehrfachbeauftragung
Der planerisch- konzeptionelle Rahmen für die geplante Mehrfachbeauftragung der Kreis-
sparkasse wurde bereits in SV 2019/192 (siehe dortige Verfahrensbeschreibung und Defini-
tion der Wettbewerbsaufgabe) vorgestellt. Insoweit kann darauf verwiesen werden. Demnach 
sollen 3 renommierte Architekturbüros aus der Region Stuttgart in das Planungsgutachten 
als 2-stufiges Verfahren einbezogen werden, um alternative Lösungen zu erhalten. In die 
Jury werden auch Mitglieder des Gemeinderats und die Verwaltungsspitze/ Dezernenten 
berufen.

Das Wettbewerbsgebiet erstreckt sich in 
einen Realisierungsteil (Kreissparkassen-
direktion); die umgebende Bebauung und der 
Strassenraum wird als Ideenteil definiert. Die 
südliche Wohnbebauung wird planerisch 
gesetzt (vgl. nebenstehende Abbildung).

Damit wird die Möglichkeit eröffnet, die Frei-
flächenplanung und städtebauliche 
Torbildung im Vorfeld des historischen 
Stadteingangs aus einem Guss zu 
entwickeln.

Quelle: Ackermann+Raff GmbH & Co. KG (Abgrenzungsplan)
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Folgende Prämissen sind sowohl für die Mehrfachbeauftragung als auch für das spätere 
Bebauungsplanverfahren maßgebend:

- von der Grabenstraße zurückgesetzte Raumkante gemäss Luftschadstoffgutachten 
(Planfall 3)

- freier Rechtsabbieger für den MIV in Richtung Stuttgarter Straße mit einer begleiten-
den Bushaltebucht vor der geplanten Bebauung (siehe Bestandssituation)

- angemessene Radwegeführung aus Richtung Süden mit Fortsetzung Richtung 
Stuttgart und Ditzingen

- Ausbildung eines gemischt genutzten Quartiers bzw. eines Allgemeinen Wohnge-
bietes mit den einschlägigen Nutzungskennziffern nach §§ 17 ff. BauNVO

- Intensive Dachbegrünung/ Begrünung und Bepflanzung der nicht überbauten TG- 
Decken

- Beachtung der erhaltenswerten Baumstruktur/ Ergänzung durch Baumneupflan-
zungen (z.B. zwischen den TG`s und in den Randbereichen) in Form von durch-
gängigen Frischluftachsen

- Stellplatznachweis für gewerbliche Stellplätze für Kunden, Mitarbeiter und Besucher 
des S-Forums gemäss Raumprogramm und VwV Stellplätze 

- 1,5 Stpl./ „normaler“ Wohneinheit und 1,0 Stellplätze/ Sozialmietwohnung (bei 25 % 
Anteil an der Geschossfläche)

- bis zu vier- geschossige Bauweise mit zurückgesetzten fünften Staffelgeschossen auf 
den drei geplanten Wohngebäuden (siehe Testentwurf)

- separate Tiefgarage für die Nutzungen im Wettbewerbsgebiet mit interner Unter-
teilung für Gewerbe- und Wohnungsstellplätze.

Anlage/n
1 63905_Bericht_Luftschadstoffuntersuchung (öffentlich)
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ERLÄUTERUNG VON FACHAUSDRÜCKEN 

Emission / Immission 

Als Emission bezeichnet man die von einem Fahrzeug ausgestoßene Luftschadstoffmenge 

in Gramm Schadstoff pro Kilometer oder bei anderen Emittenten in Gramm pro Stunde. Die 

in die Atmosphäre emittierten Schadstoffe werden vom Wind verfrachtet und führen im um-

gebenden Gelände zu Luftschadstoffkonzentrationen, den so genannten Immissionen. Diese 

Immissionen stellen Luftverunreinigungen dar, die sich auf Menschen, Tiere, Pflanzen und 

andere Schutzgüter überwiegend nachteilig auswirken. Die Maßeinheit der Immissionen am 

Untersuchungspunkt ist µg (oder mg) Schadstoff pro m³ Luft (µg/m³ oder mg/m³). 

Hintergrundbelastung / Zusatzbelastung / Gesamtbelastung 

Als Hintergrundbelastung werden im Folgenden die Immissionen bezeichnet, die bereits oh-

ne die Emissionen des Straßenverkehrs auf den betrachteten Straßen an den Untersu-

chungspunkten vorliegen. Die Zusatzbelastung ist diejenige Immission, die ausschließlich 

vom Verkehr auf dem zu untersuchenden Straßennetz oder der zu untersuchenden Straße 

hervorgerufen wird. Die Gesamtbelastung ist die Summe aus Hintergrundbelastung und Zu-

satzbelastung und wird in µg/m³ oder mg/m³ angegeben. 

Grenzwerte / Vorsorgewerte 

Grenzwerte sind zum Schutz der menschlichen Gesundheit vom Gesetzgeber vorgeschrie-

bene Beurteilungswerte für Luftschadstoffkonzentrationen, die nicht überschritten werden 

dürfen, siehe zum Beispiel Neununddreißigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (39. BImSchV). Vorsorgewerte stellen zusätzliche Beurteilungs-

maßstäbe dar, die zahlenmäßig niedriger als Grenzwerte sind und somit im Konzentrations-

bereich unterhalb der Grenzwerte eine differenzierte Beurteilung der Luftqualität ermögli-

chen. 

Jahresmittelwert / Kurzzeitwert (Äquivalentwert) 

An den betrachteten Untersuchungspunkten unterliegen die Konzentrationen der Luftschad-

stoffe in Abhängigkeit von Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Verkehrsaufkommen etc. 

ständigen Schwankungen. Die Immissionskenngrößen Jahresmittelwert und weitere Kurz-

zeitwerte charakterisieren diese Konzentrationen. Der Jahresmittelwert stellt den über das 

Jahr gemittelten Konzentrationswert dar. Eine Einschränkung hinsichtlich Beurteilung der 

Luftqualität mit Hilfe des Jahresmittelwertes besteht darin, dass er nichts über Zeiträume mit 

hohen Konzentrationen aussagt. Eine das ganze Jahr über konstante Konzentration kann 
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zum gleichen Jahresmittelwert führen wie eine zum Beispiel tagsüber sehr hohe und nachts 

sehr niedrige Konzentration.  

Die 39. BImSchV fordert die Einhaltung von Kurzzeitwerten in Form des Stundenmittelwertes 

der NO2-Konzentrationen von 200 µg/m³, der nicht mehr als 18 Stunden pro Jahr überschrit-

ten werden darf, und des Tagesmittelwertes der PM10-Konzentration von 50 µg/m³, der ma-

ximal an 35 Tagen überschritten werden darf. Da diese Werte derzeit nicht direkt berechnet 

werden können, erfolgt die Beurteilung hilfsweise anhand von abgeleiteten Äquivalentwerten 

auf Basis der Jahresmittelwerte beziehungsweise 98-Perzentilwerte (Konzentrationswert, der 

in 98 % der Zeit des Jahres unterschritten wird). Diese Äquivalentwerte sind aus Messungen 

abgeleitete Kennwerte, bei deren Unterschreitung auch eine Unterschreitung der Kurzzeit-

werte erwartet wird.  

Verkehrssituation 

Emissionen und Kraftstoffverbrauch der Kraftfahrzeuge (Kfz) hängen in hohem Maße vom 

Fahrverhalten ab, das durch unterschiedliche Betriebszustände wie Leerlauf im Stand, Be-

schleunigung, Fahrt mit konstanter Geschwindigkeit, Bremsverzögerung etc. charakterisiert 

wird. Das typische Fahrverhalten kann zu so genannten Verkehrssituationen zusammenge-

fasst werden. Verkehrssituationen sind durch die Merkmale eines Straßenabschnitts wie Ge-

schwindigkeitsbeschränkung, Ausbaugrad, Vorfahrtregelung etc. charakterisiert. In der vom 

Umweltbundesamt herausgegebenen Datenbank „Handbuch für Emissionsfaktoren des 

Straßenverkehrs HBEFA“ sind für verschiedene Verkehrssituationen Angaben über Schad-

stoffemissionen angegeben. 

Feinstaub / PM10 / PM2.5 

Mit Feinstaub beziehungsweise PM10 / PM2.5 werden alle Partikel bezeichnet, die einen 

größenselektierenden Lufteinlass passieren, der für einen aerodynamischen Partikeldurch-

messer von 10 µm beziehungsweise 2.5 µm eine Abscheidewirksamkeit von 50 % aufweist. 

Die PM10-Fraktion wird auch als inhalierbarer Staub bezeichnet. Die PM2.5-Fraktion gelangt 

bei Inhalation vollständig bis in die Alveolen der Lunge; sie umfasst auch den wesentlichen 

Masseanteil des anthropogen erzeugten Aerosols, wie Partikel aus Verbrennungsvorgängen 

und Sekundärpartikel. 
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1 ZUSAMMENFASSUNG 

In Leonberg sind auf dem Gelände des Kreissparkassen-Areals im Bereich der Grabenstra-

ße und Stuttgarter Straße Neubebauungen geplant. Neben dem Neubau des Sparkassenge-

bäudes sind vier Wohngebäude für insgesamt etwa 70 Wohneinheiten vorgesehen; dabei 

sind zwei Varianten zu betrachten, d. h. mit und ohne 5. Staffelgeschoss für drei der vier ge-

planten Wohnbebauungen. Sowohl für die Kreissparkasse als auch für die Wohnbebauun-

gen sind Parkmöglichkeiten in Form von Tiefgaragen vorgesehen. Ergänzend war nachträg-

lich eine dritte Planvariante zu betrachten, die auf der ersten Planvariante mit den fünften 

Stockwerken als Staffelgeschossen basiert, wobei die drei südlichen Plangebäude jeweils 

um 2 m nach Osten verschoben sind. 

Dafür waren Aussagen zu den Auswirkungen auf die Luftschadstoffe mit Beurteilungen nach 

der 39. BImSchV erforderlich. Das beinhaltet die Betrachtung der verkehrsbedingten Luft-

schadstoffe, für die in der 39. BImSchV Grenzwerte genannt sind, und die die jeweiligen 

Grenzwerte am deutlichsten ausschöpfen, was insbesondere auf Stickstoffdioxid (NO2) und 

eingeschränkt auf Feinstaub (PM10) zutrifft. 

Für die Berechnung der verkehrsbedingten Luftschadstoffe wurden die Schadstoffaufkom-

men durch den Verkehr auf den Straßen und durch den Betrieb der geplanten Tiefgaragen 

mit dem mikroskaligen Strömungs- und Ausbreitungsmodell MISKAM unter Berücksichtigung 

der Gebäudeumströmungen betrachtet. Aus den Verkehrsbelegungsdaten wurden unter Be-

rücksichtigung der vom Umweltbundesamt veröffentlichten aktuellen Emissionsfaktoren 

(HBEFA4.1, Stand 2019) für das Bezugsjahr 2025 die Emissionen auf allen Straßenabschnit-

ten berechnet.  

Unter Berücksichtigung der lokalrepräsentativen Windstatistik und der aus Messungen abge-

leiteten Luftschadstoffhintergrundbelastung werden Ausbreitungsrechnungen durchgeführt.  

Zum Schutz der menschlichen Gesundheit ist entscheidend, ob die ermittelten Immissionen 

zu Überschreitungen der Grenzwerte an für die Beurteilung relevanter Bebauung, zum Bei-

spiel Wohngebäuden, führen. Der NO2-Grenzwert von 40 µg/m³ im Jahresmittel zum Schutz 

der menschlichen Gesundheit wird im Prognosenullfall an der bestehenden Bebauung mit 

Werten von über 44 µg/m³ und bis zu 45 µg/m³ im Betrachtungsgebiet entlang der Graben-

straße, Feuerbacher Straße und im Bereich der Sonnenkreuzung entsprechend den Berech-

nungen erreicht und überschritten. 
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Im Planfall der Variante 1, d. h. mit der Planung von Staffelgeschossen als 5. Geschoss, füh-

ren die geplanten Gebäude bodennah zu geänderten Windverhältnissen und der Betrieb der 

Tiefgaragen sowie die geänderten Nutzungen zu leicht erhöhten Emissionen. In Folge erhö-

hen sich die NO2-Jahresmittelwerte im Nahbereich des Plangebietes leicht. Der NO2-

Grenzwert von 40 µg/m³ im Jahresmittel zum Schutz der menschlichen Gesundheit wird im 

Planfall an der bestehenden Bebauung mit Werten von über 44 µg/m3 und bis zu 46 µg/m³ 

im Betrachtungsgebiet entlang der Grabenstraße, Feuerbacher Straße und im Bereich der 

Sonnenkreuzung entsprechend den Berechnungen erreicht und überschritten. Entlang der 

Grabenstraße ergeben sich in Bereichen mit Grenzwertüberschreitungen Erhöhungen der 

NO2-Konzentrationen von bis zu 1 µg/m3 aufgrund der Planung. An der geplanten Bebauung 

kann nicht ausgeschlossen werden, dass der jahresmittlere NO2-Grenzwert von 40 µg/m³ am 

südwestlichsten der Plangebäude (Wohnnutzung) erreicht wird. Dort sind Fensterlüftungen 

straßenseitig zu vermeiden. An den übrigen Plangebäuden wird der jahresmittlere NO2-

Grenzwert von 40 µg/m³ nicht erreicht und nicht überschritten. 

Für den Planfall der Variante 2, d. h. mit vier Stockwerken, führen die geplanten Gebäude 

bodennah ebenfalls zu geänderten Windverhältnissen und der Betrieb der Tiefgaragen sowie 

die geänderten Nutzungen zu leicht erhöhten Emissionen. In Folge erhöhen sich die NO2-

Jahresmittelwerte im Nahbereich des Plangebietes leicht. Der NO2-Grenzwert von 40 µg/m³ 

im Jahresmittel zum Schutz der menschlichen Gesundheit wird im Planfall an der bestehen-

den Bebauung mit Werten von über 44 µg/m3 und bis zu 46 µg/m³ im Betrachtungsgebiet 

entlang der Grabenstraße, Feuerbacher Straße und im Bereich der Sonnenkreuzung ent-

sprechend den Berechnungen erreicht und überschritten. Entlang der Grabenstraße ergeben 

sich in Bereichen mit Grenzwertüberschreitungen Erhöhungen der NO2-Konzentrationen von 

bis zu 1 µg/m3 aufgrund der Planung. An der geplanten Bebauung kann nicht ausgeschlos-

sen werden, dass der jahresmittlere NO2-Grenzwert von 40 µg/m³ am südwestlichsten der 

Plangebäude (Wohnnutzung) erreicht wird. Dort sind Fensterlüftungen straßenseitig zu ver-

meiden. An den übrigen Plangebäuden wird der jahresmittlere NO2-Grenzwert von 40 µg/m³ 

nicht erreicht und nicht überschritten. 

Gegenüber dem Planfall der Variante 1 ergeben sich geringe Verringerungen im Bereich der 

Grabenstraße auf Höhe der Grabenstraße 14, westlich und nordöstlich der geplanten Kreis-

sparkasse sowie im nordwestlichen Bereich des Gebäudes der Stuttgarter Straße 8; westlich 

des südwestlichen Plangebäudes sowie auf der gegenüberliegenden Seite der Grabenstraße 

auf Höhe der geplanten Kreissparkasse ergeben sich sehr geringe Erhöhungen der jahres-

mittleren NO2-Konzentrationen gegenüber dem Planfall der Variante 1. 
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Im Planfall der Variante 3, d. h. basierend auf Variante 1 mit fünf Stockwerken, sind die süd-

lichen Plangebäude um 2 m nach Osten verschoben. Aufgrund des Abrückens der Gebäude 

von der Grabenstraße verringern sich die NO2-Konzentrationen im Vergleich zu Variante 1 

entlang der Grabenstraße und an den angrenzenden Gebäudefassaden leicht. Entlang der 

Grabenstraße ergeben sich in Bereichen mit Grenzwertüberschreitungen Erhöhungen der 

NO2-Konzentrationen von knapp weniger als 1 µg/m3 aufgrund der Planung. An der geplan-

ten Bebauung wird der jahresmittlere NO2-Grenzwert von 40 µg/m³ nicht erreicht und nicht 

überschritten. 

Für die Bewertung der Feinstaubimmissionen liegen zwei Beurteilungsgrößen vor. Diese 

sind der Jahresmittelwert und der Kurzzeitwert, der max. 35 Überschreitungen eines Tages-

mittelwertes von 50 µg PM10/m³ in einem Jahr erlaubt. Aus Ableitungen geht hervor, dass 

der Kurzzeitwert ab einem PM10-Jahresmittelwert von 29 µg/m³ überschritten wird. Im Prog-

nosenullfall werden an der Bebauung bis zu 24 µg/m³ PM10-Konzentration berechnet. Somit 

wird der PM10-Grenzwert von 40 µg/m³ im Jahresmittel zum Schutz der menschlichen Ge-

sundheit im Prognosenullfall an der bestehenden Wohnbebauung im Betrachtungsgebiet 

entsprechend den Berechnungen nicht erreicht und nicht überschritten. 

In allen drei Planvarianten werden an beurteilungsrelevanter bestehender Bebauung bis zu 

26 µg/m³ PM10-Konzentration im Jahresmittel berechnet. Damit werden in allen drei Planva-

rianten der PM10-Grenzwert von 40 µg/m³ im Jahresmittel an der bestehenden Wohnbebau-

ung im Betrachtungsgebiet entsprechend den Berechnungen im Bezugsjahr 2025 nicht er-

reicht und nicht überschritten. An den geplanten Gebäuden werden 40 µg/m³ im Jahresmittel 

ebenfalls nicht erreicht und nicht überschritten. Der jahresmittlere Schwellenwert von 

29 µg/m³ zur Ableitung der Kurzzeitbelastung wird sowohl im Prognosenullfall als auch imn 

den drei Planvarianten weder an der bestehenden noch geplanten Bebauung erreicht bzw. 

überschritten. 

Aus lufthygienischer Sicht ist festzuhalten, dass die Berechnungen für das Bezugsjahr 2025 

an der Messstation für die betrachteten Varianten zu Konzentrationen von etwa 37 µg/m³ bis 

38 µg/m³ in Messhöhe führen. Dennoch sind an der Randbebauung der Grabenstraße ent-

sprechend den Berechnungen Konflikte mit den in der 39. BImSchV genannten Grenzwerten 

zum Schutz der menschlichen Gesundheit nicht ausgeschlossen. Mit den geplanten Neube-

bauungen inklusive der Tiefgaragen sind geringe Zunahmen der verkehrsbedingten Luft-

schadstoffbelastungen in der direkten Umgebung des Plangebietes zu erwarten; diese füh-

ren zwar nicht zu zusätzlichen Konflikten mit den in der 39. BImSchV genannten Grenzwer-
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ten zum Schutz der menschlichen Gesundheit an der bestehenden Bebauung, erhöhen je-

doch die Luftschadstoffkonzentrationen in schon vorhandenen Überschreitungsbereichen 

des Prognosenullfalls geringfügig. Bezüglich der geplanten Gebäude mit 5 Geschossen führt 

die etwas abgerückte Variante 3 zu geringeren Beaufschlagungen an der bestehenden Be-

bauung. 
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2 AUFGABENSTELLUNG 

In Leonberg sind auf dem Gelände des Kreissparkassen-Areals im Bereich der Grabenstra-

ße und Stuttgarter Straße Neubebauungen geplant. Neben dem Neubau des Sparkassenge-

bäudes sind vier Wohngebäude für etwa 70 Wohneinheiten vorgesehen; dabei sind zwei Va-

rianten zu betrachten, d. h. mit und ohne 5. Staffelgeschoss für drei der vier geplanten 

Wohnbebauungen. Sowohl für die Kreissparkasse als auch für die Wohnbebauungen sind 

Parkmöglichkeiten in Form von Tiefgaragen vorgesehen. Ergänzend war nachträglich eine 

dritte Planvariante zu betrachten, die auf der ersten Planvariante mit den fünften Stockwer-

ken als Staffelgeschossen basiert, wobei die drei südlichen Plangebäude jeweils um 2 m 

nach Osten verschoben sind. 

Dafür sind unter anderem Aussagen zu den Auswirkungen auf die Luftschadstoffe erforder-

lich. Dabei ist darzustellen, ob die geplanten Baumaßnahmen zu zusätzlichen Konflikten mit 

Beurteilungswerten der Luftschadstoffe an der bestehenden Bebauung und an benachbar-

ten, für die Beurteilung relevanten Nutzungen führen. Die Beurteilung erfolgt nach der 

39. BImSchV. 
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3 VORGEHENSWEISE 

3.1 Betrachtete Schadstoffe 

Bei der Verbrennung des Kfz-Kraftstoffes wird eine Vielzahl von Schadstoffen freigesetzt, die 

die menschliche Gesundheit gefährden können. Im Rahmen des vorliegenden lufthygieni-

schen Gutachtens ist zu prüfen, ob die durch die geplanten Baumaßnahmen verursachten 

Auswirkungen die Konzentrationen der Luftschadstoffe (Immissionen) unter Berücksichti-

gung der bereits vorhandenen Hintergrundbelastung in gesetzlich unzulässigem Maße erhö-

hen. Durch den Vergleich der Schadstoffkonzentrationen mit schadstoffspezifischen Beur-

teilungswerten, z. B. Grenzwerten, die vom Gesetzgeber zum Schutz der menschlichen Ge-

sundheit festgelegt werden, werden Rückschlüsse auf die Luftqualität gezogen. Für die Be-

urteilung von Auswirkungen des Kfz-Verkehrs ist v. a. die 39. BImSchV relevant.  

Die vorliegende Untersuchung konzentriert sich in Form einer Schadstoffleitkomponentenbe-

trachtung unter Berücksichtigung der o. g. Grenzwerte und der derzeitigen Konzentrationsni-

veaus auf die v. a. vom Straßenverkehr erzeugten Schadstoffe Stickoxide und Feinstaubpar-

tikel (PM10). Im Zusammenhang mit Beiträgen durch den Kfz-Verkehr sind die Luftschad-

stoffe wie Benzol, Blei, Schwefeldioxid (SO2), Kohlenmonoxid (CO) und Feinstaub (PM2.5) 

im Vergleich zu ihren gesetzlichen Immissionsgrenzwerten von untergeordneter Bedeutung. 

Für Stickstoffmonoxid (NO) gibt es keine Beurteilungswerte. Da die 23. BImSchV seit Juli 

2004 außer Kraft gesetzt ist, ist die Betrachtung der Schadstoffkomponente Ruß rechtlich 

nicht mehr erforderlich. 

Für die Beurteilung der Auswirkungen der Straßenverkehrsemissionen werden die Schad-

stoffe Stickstoffdioxid (NO2) und Feinstaubpartikel mit den Korngrößen 10 µm (PM10) be-

trachtet. 

3.2 Zusammenfassung der Beurteilungsgrundlagen 

In Tab 3.1 werden die in der vorliegenden Studie verwendeten und im Anhang A1 erläuterten 

Beurteilungswerte für die relevante Autoabgaskomponente zusammenfassend dargestellt. 

Diese Beurteilungswerte sowie die entsprechende Nomenklatur werden im vorliegenden 

Gutachten durchgängig verwendet. Die Beurteilung der Schadstoffimmissionen erfolgt durch 

den Vergleich relativ zum jeweiligen Grenzwert. 
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Schadstoff Beurteilungswert Zahlenwert in µg/m³ 

  Jahresmittel Kurzzeit 

NO2 Grenzwert seit 2010 40 
200 (Stundenwert, maximal 
18 Überschreitungen/Jahr) 

PM10 Grenzwert seit 2005 40 
50 (Tagesmittelwert, maximal 

35 Überschreitungen/Jahr) 

Tab. 3.1: Beurteilungsmaßstäbe für Luftschadstoffimmissionen nach der 39. BImSchV 
(2010)  

 

3.3 Überschreitungshäufigkeit der Stunden- und Tagesmittelwerte 

Die 39. BImSchV definiert unter anderem als Kurzzeitgrenzwert für NO2 einen Stundenmit-

telwert von 200 µg/m3, der nur 18-mal im Jahr überschritten werden darf. Entsprechend ei-

nem einfachen praktikablen Ansatz basierend auf Auswertungen von Messdaten (Lohmey-

er et al., 2000) kann abgeschätzt werden, dass dieser Grenzwert dann eingehalten wird, 

wenn der 98-Perzentilwert 115 µg/m3 bis 170 µg/m3 nicht überschreitet. Die genannte 

Spannbreite, abgeleitet aus der Analyse von Messdaten verschiedener Messstellen, ist groß; 

die Interpretationen der Messdaten deuten darauf hin, dass bei einer Unterschreitung des 

98-Perzentilwertes von 130 µg/m3 (= Äquivalentwert) der genannte Grenzwert für die maxi-

malen Stundenwerte eingehalten wird. 

Zur Ermittlung der in der 39. BImSchV definierten Anzahl von Überschreitungen eines Ta-

gesmittelwertes der PM10-Konzentrationen von 50 µg/m3 wird ein ähnliches Verfahren ein-

gesetzt. Im Rahmen eines Forschungsprojektes für die Bundesanstalt für Straßenwesen 

wurde aus 914 Messdatensätzen aus den Jahren 1999 bis 2003 eine gute Korrelation zwi-

schen der Anzahl der Tage mit PM10-Tagesmittelwerten größer als 50 µg/m3 und dem 

PM10-Jahresmittelwert gefunden (Abb. 3.1). Daraus wurde eine funktionale Abhängigkeit 

der PM10-Überschreitungshäufigkeit vom PM10-Jahresmittelwert abgeleitet (BASt, 2005). 

Die Regressionskurve nach der Methode der kleinsten Quadrate („best fit“) und die mit ei-

nem Sicherheitszuschlag von einer Standardabweichung erhöhte Funktion („best fit + 

1 sigma“) sind ebenfalls in Abb. 3.1 dargestellt. 
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Abb. 3.1.: Anzahl der Tage mit mehr als 50 µg PM10/m3 im Tagesmittel in  
Abhängigkeit vom PM10-Jahresmittelwert für Messstationen der 
Länder und des Umweltbundesamtes (1999-2003) sowie die  
daraus abgeleiteten Funktionen (BASt, 2005) 

Im Oktober 2004 stellte die Arbeitsgruppe „Umwelt und Verkehr“ der Umweltministerkonfe-

renz (UMK) aus den ihr vorliegenden Messwerten der Jahre 2001 bis 2003 eine entspre-

chende Funktion für einen „best fit“ vor (UMK, 2004). Diese Funktion zeigt bis zu einem Jah-

resmittelwert von circa 40 µg/m3 einen nahezu identischen Verlauf wie der oben gezeigte 

„best fit“ nach BASt (2005). Im statistischen Mittel wird somit bei beiden Datenauswertungen 

die Überschreitung des PM10-Kurzzeitgrenzwertes bei einem PM10-Jahresmittelwert von 

31 µg/m3 erwartet. 

Im vorliegenden Gutachten wird wegen der Unsicherheiten bei der Berechnung der PM10-

Emissionen sowie wegen der von Jahr zu Jahr an den Messstellen beobachteten meteorolo-

gisch bedingten Schwankungen der Überschreitungshäufigkeiten eine konservative Vorge-

hensweise gewählt. Dazu wird die in BASt (2005) angegebene „best fit“-Funktion um einen 

Sicherheitszuschlag von einer Standardabweichung erhöht. Mehr als 35 Überschreitungen 

eines Tagesmittelwertes von 50 µg/m3 (Grenzwert) werden mit diesem Ansatz für PM10-
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Jahresmittelwerte ab 29 µg/m3 abgeleitet. Dieser Ansatz stimmt mit dem vom Landesumwelt-

amt Nordrhein-Westfalen vorgeschlagenen Vorgehen überein (LUA NRW, 2006). 

3.4 Berechnungsverfahren MISKAM 

Aufgrund der geplanten Nutzung sind die Auswirkungen der Gebäudeumströmungen bei den 

Immissionsberechnungen zu berücksichtigen. Die Berechnungen erfolgen mit dem für solche 

Fragestellungen geeigneten mikroskaligen Strömungs- und Ausbreitungsmodell MISKAM 

(Eichhorn & Kniffka, 2010; Eichhorn, 2011). Grundlage der Simulationsrechnungen sind die 

digitalen Daten der bestehenden Bebauung nach Lage und Höhe. Die Lagedaten sind aktu-

ellen Stadtkarten und digitalen Gebäudedaten mit Höhenangaben entnommen, die durch 

den Auftraggeber zur Verfügung gestellt wurden. 

Die digital erfassten Gebäudekataster für den derzeitigen baulichen Zustand und die Pla-

nung werden für die Strömungsberechnungen in ein rechteckiges Rechengitter überführt. Die 

Ausdehnung des Rechengitters setzt die Vorgaben der VDI-Richtlinie 3783 Blatt 9 (VDI, 

2017) um. Das Rechengitter besteht aus 282 x 282 Boxen in horizontaler Richtung und um-

fasst eine Ausdehnung von circa 900 m x 900 m. Es wird ein nicht-äquidistantes Gitter ver-

wendet, das in der Umgebung der Planung an der Bebauung eine feine horizontale Auflö-

sung von 2 m aufweist und nach außen gröber wird. In vertikaler Richtung reicht das Gitter 

mit 38 Schichten bis in eine Höhe von 500 m über Grund, wobei die Schichten in Bodennähe 

mit 0.6 m fein aufgelöst sind. Mit diesen Daten werden Windfeldberechnungen für alle An-

strömungsrichtungen entsprechend den Windrichtungsangaben der Windstatistik durchge-

führt. 

Auf der Grundlage der vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Verkehrsmengen werden 

für das entsprechende Bezugsjahr die von den Kraftfahrzeugen emittierten Schadstoffmen-

gen ermittelt. Die mittleren spezifischen Emissionen der Fahrzeuge einer Fahrzeugkategorie 

(Pkw, leichte Nutzfahrzeuge, Busse etc.) werden mithilfe des „Handbuchs für Emissionsfak-

toren des Straßenverkehrs HBEFA“ Version 4.1 (UBA, 2019) bestimmt. Die Vorgehensweise 

zur Emissionsbestimmung entspricht somit dem Stand der Technik. 

Die Emissionen werden in das Rechengitter übertragen und mit den oben erwähnten Wind-

feldern der Ausbreitungsrechnung mit dem mikroskaligen Strömungs- und Ausbreitungsmo-

dell MISKAM zugeführt. Unter Einbeziehung der Auftrittshäufigkeit aller möglichen Fälle der 

meteorologischen Verhältnisse (lokale Wind- und Ausbreitungsklassenstatistik), der be-

rechneten Emissionen des Verkehrs auf den Straßen innerhalb des Untersuchungsgebietes 
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und des Wochengangs der Emissionen werden die im Untersuchungsgebiet auftretenden 

Immissionen berechnet. Für die Ermittlung der NO2-Imissionen wird ein vereinfachtes Che-

miemodell (Düring et al., 2011) unter Berücksichtigung der motorbedingten NO2 direkt-

Emissionen zur Abbildung der NO-NO2-Konversion berücksichtigt. Aus der Häufigkeitsvertei-

lung der berechneten verkehrsbedingten Schadstoffkonzentrationen (Zusatzbelastung) wer-

den die statistischen Immissionskenngrößen Jahresmittel- beziehungsweise Kurzzeitwerte 

des untersuchten Luftschadstoffes ermittelt. Dieser Zusatzbelastung, verursacht vom Ver-

kehr innerhalb des Untersuchungsgebietes, wird die großräumig vorhandene Hintergrundbe-

lastung überlagert. Die Hintergrundbelastung, die im Untersuchungsgebiet ohne die Emissi-

onen auf den berücksichtigten Straßen vorläge, wird auf der Grundlage von Messwerten an 

nahe gelegenen Standorten abgeschätzt. 

 



Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG  13 

   
Neubebauungen im Bereich des Areals der Kreissparkasse Böblingen in Leonberg, 63905_Bericht.docx 
Luftschadstoffgutachten 

4 EINGANGSDATEN 

Für die Windfeld-, Emissions- und Immissionsberechnungen sind als Eingangsgrößen die 

Lage und Höhe der bestehenden Bebauung, die Lage des Straßennetzes im zu betrachten-

den Untersuchungsgebiet und verkehrsspezifische Informationen von Bedeutung. Für das 

Untersuchungsgebiet wurden die genannten Eingangsdaten durch den Auftraggeber zur Ver-

fügung gestellt. Unter der Berücksichtigung der geplanten Bebauungen werden die Wind-

feldänderungen und die damit verbundene Beeinflussung der Luftschadstoffausbreitung für 

die vorgegebenen Planfälle im Detail beachtet. 

4.1 Lageplan 

Die Stadt Leonberg liegt etwa 13 Kilometer westlich von Stuttgart in etwa 370 m bis 

410 m ü. NHN. Im Nordosten befinden sich auch höher gelegene Bereiche an den Hängen 

des Engelbergs, der eine Höhe von etwa 480 m ü. NHN aufweist. Im nördlichen Teil von Le-

onberg, d. h. östlich der Altstadt und westlich des Engelbergs, sind Neubebauungen auf dem 

Areal der Kreisparkasse Böblingen geplant. 

Abb. 4.1 zeigt die Lage des Untersuchungsgebietes. Darin sind u. a. die Bebauung im Istzu-

stand (grau), die geplanten Gebäude (rot) und das Straßennetz im Planfall (schwarz) abge-

bildet. Das Kreissparkassen-Areal liegt südöstlich der Sonnenkreuzung, umgeben von der 

Stuttgarter Straße im Norden und der Grabenstraße im Westen. Im bisherigen Zustand be-

finden sich auf dem Plangebiet die Kreissparkasse im westlichen, das Sparkassen-Forum im 

nordöstlichen und ein weiteres Gebäude im südöstlichen Bereich des Areals. Im Planfall wird 

die neue Kreissparkasse mit einer Höhe von etwa 15 m etwas nördlicher als das jetzige Ge-

bäude platziert (Ackermann + Raff, 2019), sodass sie etwas näher an die Stuttgarter Straße 

rückt. Östlich und südlich der geplanten Sparkasse sind vier Wohnbebauungen mit vier bis 

fünf Stockwerken und ebenfalls etwa 15 m Höhe vorgesehen. Für den Planfall der Variante 1 

werden fünf Stockwerke angesetzt, wobei das 5. Geschoss ein Staffelgeschoss ist und nur 

einen Teil der Gebäudeflächen abdeckt. Auf dem südöstlichen Gebäude ist kein 5. Geschoss 

vorgesehen. Im Planfall der Variante 2 werden durchgängig 4 Geschosse angenommen; 

sonst ergeben sich zwischen den beiden Planvarianten keine Unterschiede. Die Abb. 4.2 

und Abb. 4.3 zeigen perspektivische Darstellungen des Plangebietes und dessen Umge-

bung für den Bestand und den Planfall der Variante 1, dargestellt bei doppelter Überhöhung. 

Sowohl für die Kreisparkasse als auch für die Wohneinheiten sind Stellplätze in zwei vonei-

nander getrennten Tiefgaragen geplant (Ackermann + Raff, 2019). Eine ebenerdige, aber  
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aufgrund des Gefälles Großteils unter dem Erdboden liegende Tiefgarage, ist mit Zufahrt an 

der Grabenstraße im südwestlichen Bereich der geplanten Wohnnutzungen mit 33 Stellplät-

zen für die Wohneinheiten vorgesehen. Eine zweite Tiefgarage ist mit Zufahrt von der Stutt-

garter Straße und insgesamt 159 Stellplätzen, die sich auf 2 Ebenen und die Wohnnutzun-

gen sowie geschäftliche Zwecke der Sparkasse verteilen, geplant; im 1. Untergeschoss sind 

die Stellplätze der Wohneinheiten, Sparkassenkunden und des Sparkassenforums, im 

2. Untergeschoss sind Mitarbeiterstellplätze der Sparkasse vorgesehen. Es wurden natürli-

che Be- und Entlüftungen angenommen. 

Weitere Grundlagen der Immissionsberechnungen sind die basierend auf den Verkehrsdaten 

berechneten Schadstoffemissionen (Kap. 5), die meteorologischen Daten (Kap. 4.3) und die 

Schadstoffhintergrundbelastung (Kap. 4.4). 

4.2 Verkehrsdaten 

Die Verkehrsbelegungsdaten für das Straßennetz in der Umgebung der Planung wurden 

durch den Auftraggeber zur Verfügung gestellt (Stadt Leonberg, 2019). Diese enthalten An-

gaben von durchschnittlichen werktäglichen Verkehrsstärken (DTVw in Kfz/24h) für die 

Hauptverkehrsstraßen im Bestand sowie die LKW-Anteile. Die Verkehrsbelegungsdaten für 

den Bestand stammen aus dem Jahr 2018. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Ver-

kehrsstärken bis ins Jahr einer möglichen Fertigstellung des Planungsvorhabens 2025 um 

6 % erhöhen (Richter-Richard, 2019); diese wurden für den Prognosenullfall angesetzt. In-

formationen über die veränderten Verkehrsmengen aufgrund der Neubebauungen liegen 

nicht vor. Aufgrund der zusätzlichen Wohnnutzungen ergeben sich über die angegebenen 

Tiefgaragenstellplätze der Wohneinheiten (Ackermann + Raff, 2019) bei einem eineinhalbfa-

chen Stellplatzwechsel insgesamt 348 Fahrbewegungen pro 24 h mehr, verteilt auf die um-

gebenden Straßen. Im Vergleich zu den Verkehrsstärken im Prognosenullfall ergeben sich 

daraus keine wesentlichen Änderungen im Verkehr aufgrund der Planung, sodass auch für 

den Planfall die Verkehrsstärken des Prognosenullfalls angesetzt werden. 

Geringe Unterschiede ergeben sich ausschließlich aufgrund der Verkehrsführung im Bereich 

des Plangebietes. Die dort zu berücksichtigenden oberirdischen Parkplätze werden im Prog-

nosenullfall und Planfall für Kurzzeitparker und Kunden der Sparkasse mit einem 16-fachen 

und für Mitarbeiter sowie sonstige Parkplätze mit einem eineinhalbfachen Stellplatzwechsel 

belegt; die genannten Werte für die Stellplatzwechsel werden ebenso in den Tiefgaragen im 

Planfall angesetzt. Für den Wohnnutzungen zugeordneten Stellplätze wird ein eineinhalbfa-

cher Stellplatzwechsel angenommen. 
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Abb. 4.4 zeigt die Verkehrsstärken im Bereich des Plangebietes und der Umgebung für den 

Planfall. Im Bereich der Sonnenkreuzung werden auf der Feuerbacher Straße etwa 

21 100 Kfz/24h und auf der Stuttgarter Straße etwa 11 300 Kfz/24h, bei jeweils etwa 2.8 % 

Schwerverkehr, angenommen. In der Grabenstraße ergeben sich im Bereich des Kreis-

sparkassen-Areals ca. 24 100 Kfz/24h, bei etwa 3 % Schwerverkehrsanteil. Für die Seestra-

ße ergeben sich etwa 22 000 Kfz/24h bei ca. 2.3 % Schwerverkehrsanteil und für die Bahn-

hofstraße 4 600 Kfz/24h bei ca. 7.2 % Schwerverkehrsanteil. Alle übrigen Straßen in der nä-

heren Umgebung des Plangebietes weisen etwa 3 000 Kfz/24h oder weniger Fahrzeuge pro 

Tag auf. 

4.3 Meteorologische Daten 

Für die Berechnung der Schadstoffimmissionen werden so genannte Ausbreitungsklassen-

statistiken benötigt. Das sind Angaben über die Häufigkeit verschiedener Ausbreitungsver-

hältnisse in den unteren Luftschichten, die durch Windrichtung, Windgeschwindigkeit und 

Stabilität der Atmosphäre definiert sind. 

Für das Stadtgebiet von Leonberg liegen Windmessdaten vor, die im Rahmen der klimaöko-

logischen Analyse (Ökoplana, 1993) erhoben wurden. Mehrjährige Messreihen für die Jahre 

1989 bis 1992 liegen für die städtische Station „Feuerwehr“ in der Stadtverwaltung Leonberg 

vor.  

Die Station „Feuerwehr“ liegt innerhalb des südöstlichen Stadtgebietes von Leonberg am 

Rand des Stadtparks. Die Windrose ist in Abb. 4.5 dargestellt. Die Hauptwindrichtung wird 

durch südwestliche bis südliche Winde geprägt, als häufige Nebenwindrichtungen wurden 

nordöstliche sowie nordwestliche Winde erfasst. Die mittlere jährliche Windgeschwindigkeit 

beträgt ca. 2.7 m/s. 

Für die Ausbreitungsrechnungen werden die an der Station „Feuerwehr“ erfassten Windda-

ten unter Berücksichtigung der Rauigkeiten in der Umgebung des Plangebietes herangezo-

gen. 
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Abb. 4.5: Windrichtungs- und Windgeschwindigkeitsverteilung für den Standort „Feuer-

wehr“ in Leonberg, 1989-1992 (Quelle: Ökoplana).  
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4.4 Schadstoffhintergrundbelastung 

Die Immission eines Schadstoffes im Nahbereich von Straßen setzt sich aus der großräumig 

vorhandenen Hintergrundbelastung und der straßenverkehrsbedingten Zusatzbelastung zu-

sammen. Die Hintergrundbelastung entsteht durch Überlagerung von Immissionen aus In-

dustrie, Hausbrand, nicht detailliert betrachtetem Nebenstraßenverkehr und weiter entfernt 

fließendem Verkehr sowie überregionalem Ferntransport von Schadstoffen. Es ist die 

Schadstoffbelastung, die im Untersuchungsgebiet ohne Verkehr auf den explizit in die Unter-

suchung einbezogenen Straßen vorliegen würde. 

Die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) be-

treibt das Messnetz für Luftschadstoffe in Baden-Württemberg. In den Jahresberichten über 

die Immissionsmesswerte sind u. a. Angaben zu den statistischen Kenngrößen der gemes-

senen Luftschadstoffe zu finden (LUBW, 2010-2019). Die vorliegenden Daten für die dem 

Untersuchungsgebiet nächstgelegenen Stationen sind auszugsweise in Tab. 4.1 dargestellt. 

In direkter Nähe zum Plangebiet liegt die Station in Leonberg an der Grabenstraße; da diese 

direkt an einer Hauptverkehrsstraße liegt, ist sie für die Hintergrundbelastung nicht repräsen-

tativ. Aufgrund der verkehrsnahen Lage ebenfalls nicht repräsentativ ist die etwa 12 km 

nordnordöstlich liegende Station an der Grabenstraße in Markgröningen. Die sich etwa 

16 km nordöstlich befindende Station in Ludwigsburg liegt in einem randstädtischen Wohn-

gebiet mit geringem Einfluss der umgebenden Straßen. Die ca. 16 km östlich vom Betrach-

tungsgebiet liegende Station in Stuttgart Bad-Cannstatt befindet sich im Bereich eines städti-

schen Wohngebietes im zentralen Ballungsraum Stuttgart und wenige Dekameter östlich ei-

ner vierspurigen Straße. Die etwa 19 km südsüdwestlich gelegene Station in Gärtringen be-

findet sich im Bereich eines ländlich geprägten Wohngebietes. Somit wird an der Station in 

Stuttgart Bad-Cannstatt die Hintergrundbelastung der Luftschadstoffe im Vergleich zu Leon-

berg überschätzt und an der Station in Gärtringen unterschätzt; die Hintergrundbelastung 

wird damit in Anlehnung an die Station in Ludwigsburg vorgenommen. 

Die zeitliche Entwicklung der beobachteten Jahresmittelwerte an den in Tab. 4.1 aufgeliste-

ten Messstationen weisen an den Hintergrundstandorten in den letzten Jahren konstante 

NO2- und PM10-Jahresmittelwerte auf. Dementsprechend wird für die Immissionsprognosen 

die abgeleitete Hintergrundbelastung im Untersuchungsgebiet unverändert für das Bezugs-

jahr 2025 angesetzt (Tab. 4.2). Für das Chemiemodell zur Beschreibung der NO-NO2-

Konversion (Düring et al., 2011) wird eine Hintergrundbelastung für Ozon von 43 µg/m³ auf 

Grundlage der erfassten Messdaten der umliegenden Stationen angesetzt. Mit der angesetz-

ten Hintergrundbelastung und den beschriebenen Ansätzen wird der jahresmittlere Messwert 
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der NO2-Immissionen an der Messstelle in der Grabenstraße in Messhöhe aus dem Jahr 

2018 rechnerisch reproduziert.  

Tab. 4.1: Jahreskenngrößen der Luftschadstoff-Messwerte in µg/m3 an Messstationen in der 
Umgebung des Untersuchungsgebietes (LUBW, 2010 – 2019). 

Schadstoff- 
komponente 

Zeit- 
raum 

 
Leonberg  
Graben- 
straße  

Mark-
gröningen 
Graben- 
straße  

Ludwigs-
burg 

 
Stuttgart 

Bad Cann-
statt 

Gärtringen 

NO2  
Jahresmittel in 

µg/m³ 

2009 69 54 28 34 17 

2010 70 52 26 29 18 

2011 66 53 27 31 15 

2012 63 52 25 33 16 

2013 60 46 27 32 16 

2014 - 44 26 31 15 

2015 47 44 27 32 15 

2016 47 41 26 31 15 

2017 43 39 25 30 14 

2018 45 35 25 27 14 

PM10 

Jahresmittel in 
µg/m³ 

2009 31 34 20 20 17 

2010 35 35 21 21 19 

2011 30 32 20 20 17 

2012 27 29 18 19 15 

2013 28 32 19 20 16 

2014 - 30 17 18 14 

2015 21 29 19 19 14 

2016 - 26 17 17 13 

2017 - 27 17 17 14 

2018 - 25 17 17 14 

PM10  
Überschrei-
tungstage 
(Anzahl) 

2009 34 54 16 15 4 

2010 55 64 19 15 15 

2011 42 55 9 11 7 

2012 31 38 6 7 4 

2013 30 52 9 11 4 

2014 - 32 8 8 2 

2015 10 32 4 3 1 

2016 - 20 1 5 6 

2017 - 31 10 11 6 

2018 - 15 5 3 2 
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Schadstoff Jahresmittelwert 
in µg/m3 

NO2 25 

PM10 17 

Tab. 4.2: Abgeleitete Schadstoffhintergrundbelastung im Untersuchungsgebiet im Bezugs-
jahr 2018/2025. 

Mit Hilfe von technischen Maßnahmen und politischen Vorgaben wird angestrebt, die Emis-

sionen der oben angegebenen Schadstoffe in den kommenden Jahren in Deutschland zu re-

duzieren. Deshalb wird erwartet, dass auch die großräumig vorliegenden Luftschadstoffbe-

lastungen im Mittel im Gebiet von Deutschland absinken. Für das zu betrachtende Prognose-

jahr zeigen Abschätzungen (RLuS 2012) bezogen auf die heutige Situation Reduktionen der 

Immissionen für NO2 um circa 10 % und PM10 um etwa 7 %. Diese Abschätzungen bezie-

hen sich auf das Gebiet von Deutschland; im Einzelfall kann die Entwicklung der Schadstoff-

konzentrationen aufgrund regionaler Emissionsentwicklungen davon abweichen. Im Rahmen 

dieser Untersuchung wird auf die Berücksichtigung dieser Reduktion verzichtet; das ent-

spricht einer konservativen Vorgehensweise. 
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5 EMISSIONEN 

Die Kraftfahrzeuge emittieren bei ihrem Betrieb eine Vielzahl von Schadstoffen. Die Rele-

vanz dieser Schadstoffe ist recht unterschiedlich. Immissionsgrenzwerte zum Schutz der 

menschlichen Gesundheit werden erfahrungsgemäß am ehesten bei NO2 und PM10 erreicht, 

weshalb die Stoffe im vorliegenden Gutachten detailliert betrachtet werden. Die Konzentrati-

onen für andere Luftschadstoffe wie PM2.5, Benzol, SO2, CO, Blei etc. sind im Vergleich zu 

ihren gesetzlichen Immissionsgrenzwerten deutlich geringer und werden deshalb hier nicht 

betrachtet. 

5.1 Methode zur Bestimmung der Emissionsfaktoren 

Zur Ermittlung der Emissionen werden die Verkehrsdaten sowie für jeden Luftschadstoff so-

genannte Emissionsfaktoren benötigt. Die Emissionsfaktoren sind Angaben über die pro mitt-

lerem Fahrzeug der Fahrzeugflotte und Straßenkilometer freigesetzten Schadstoffmengen. 

Im vorliegenden Gutachten werden die Emissionsfaktoren für die Fahrzeugarten Leichtver-

kehr (LV) und Schwerverkehr (SV) unterschieden. Die Fahrzeugart LV enthält dabei die Pkw, 

die leichten Nutzfahrzeuge (lNfz) inklusive zeitlicher Entwicklung des Anteils am LV nach 

TREMOD (2010) und die Motorräder; die Fahrzeugart SV versteht sich inklusive Lastkraft-

wagen, Sattelschlepper, Busse usw. 

Die Emissionsfaktoren der Partikel (PM10 und PM2.5) setzen sich hingegen aus „motorbe-

dingten“ und „nicht motorbedingten“ (Reifenabrieb, Staubaufwirbelung etc.) Emissionsfakto-

ren zusammen. Die Ermittlung der motorbedingten Emissionen erfolgt entsprechend der 

VDI-Richtlinie „Kfz-Emissionsbestimmung“ (VDI, 2003). 

Die motorbedingten Emissionsfaktoren der Fahrzeuge einer Fahrzeugkategorie (Pkw, leichte 

Nutzfahrzeuge, Busse etc.) werden mit Hilfe des „Handbuchs für Emissionsfaktoren des 

Straßenverkehrs HBEFA“ Version 4.1 (UBA, 2019) berechnet. 

Ebenso wird eine Korrektur der Emissionsfaktoren für Euro-6-Diesel-PKW sowie der Einfluss 

der Lufttemperatur auf die Organisation der Abgasnachbehandlung von Euro-4, Euro-5 und 

Euro-6-Diesel-PKW berücksichtigt. Diese relativen Korrekturen und Anpassungen werden 

auch auf die leichten Nutzfahrzeuge angewendet und berücksichtigen für das Betrachtungs-

gebiet bei Leonberg die an der meteorologischen Station Stuttgart-Echterdingen des Deut-

schen Wetterdienstes erfassten stündlichen Zeitreihen der mittleren Lufttemperatur im Zeit-

raum von 2009 bis 2018 von ca. 10.3 °C. 
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Die motorbedingten Emissionen hängen für die Fahrzeugarten Pkw, lNfz, Lkw und Busse im 

Wesentlichen ab von: 

 den sogenannten Verkehrssituationen („Fahrverhalten“), das heißt der Verteilung von 

Fahrgeschwindigkeit, Beschleunigung, Häufigkeit und Dauer von Standzeiten, 

 der sich fortlaufend ändernden Fahrzeugflotte (Anteil Diesel etc.), 

 der Zusammensetzung der Fahrzeugschichten (Fahrleistungsanteile der Fahrzeuge 

einer bestimmten Gewichts- beziehungsweise Hubraumklasse und einem bestimmten 

Stand der Technik hinsichtlich Abgasemission, zum Beispiel EURO 2, 3, ...) und da-

mit vom Jahr, für welches der Emissionsfaktor bestimmt wird (= Bezugsjahr),  

 der Längsneigung der Fahrbahn (mit zunehmender Längsneigung nehmen die Emis-

sionen pro Fahrzeug und gefahrenem Kilometer entsprechend der Steigung deutlich 

zu, bei Gefällen weniger deutlich ab) und 

 dem Prozentsatz der Fahrzeuge, die mit nicht betriebswarmem Motor betrieben wer-

den und deswegen teilweise erhöhte Emissionen (Kaltstarteinfluss) haben.  

Die Zusammensetzung der Fahrzeuge innerhalb der Fahrzeugkategorien wird für das zu be-

trachtende Bezugsjahr dem HBEFA (UBA, 2019) entnommen. Darin ist die Gesetzgebung 

bezüglich Abgasgrenzwerten (EURO 2, 3, ...) berücksichtigt. Die Staub-Fraktion der motor-

bedingten Emissionen kann nach vorliegenden Erkenntnissen (Klingenberg et al., 1991; Is-

raël et al., 1994; Gehrig et al., 2003) zu 100 % der Partikelgröße kleiner 1 μm (aerodyna-

mischer Durchmesser) und damit der PM10- und der PM2.5-Fraktion zugeordnet werden. Im 

HBEFA4.1 sind auch nicht motorbedingte Emissionsfaktoren für Feinstaub enthalten. 

Die Bildung von so genannten sekundären Partikeln wird mit der angesetzten Hintergrundbe-

lastung berücksichtigt, soweit dieser Prozess in großen Entfernungen (10 km bis 50 km) von 

den Schadstoffquellen relevant wird. Für die kleineren Entfernungen sind die sekundären 

Partikel in den aus Immissionsmessungen abgeleiteten nicht motorbedingten Emissionsfak-

toren enthalten. 

Die Längsneigung der Straßen wird aus Höhenplänen, Lageplänen beziehungsweise digita-

len Geländedaten des Untersuchungsgebietes entnommen. Der Kaltstarteinfluss innerorts 

für PKW beziehungsweise lNfz wird entsprechend HBEFA angesetzt, sofern er in der Sum-

me einen Zuschlag darstellt. 

Für diese Ausarbeitung werden innerhalb des Rechengebietes folgende Verkehrssituationen 

herangezogen:  

IOS-HVS50d: Innerstädtische Hauptverkehrsstraße, Tempolimit 50 km/h, dichter Verkehr 
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IOS-HVS50g:  Innerstädtische Hauptverkehrsstraße, Tempolimit 50 km/h, gesättigter Verkehr 

IOS-Sam50d:  Innerstädtische Sammelstraße, Tempolimit 50 km/h, dichter Verkehr 

IOS-Sam50g:  Innerstädtische Sammelstraße, Tempolimit 50 km/h, gesättigter Verkehr 

IOS-HVS30d:  Innerstädtische Hauptverkehrsstraße, Tempolimit 30 km/h, dichter Verkehr 

IOS-HVS30g:  Innerstädtische Hauptverkehrsstraße, Tempolimit 30 km/h, gesättigter Verkehr 

IOS-NS30d:  Innerstädtische Nebenstraße, Tempolimit 30 km/h, dichter Verkehr 

IOS-NS30g:  Innerstädtische Nebenstraße, Tempolimit 30 km/h, gesättigter Verkehr 

IOS-NS30s: Innerstädtische Nebenstraße, Tempolimit 30 km/h, stop&go 

In Tab. 5.1 sind die berücksichtigten Verkehrssituationen und die entsprechenden Emissi-

onsfaktoren für das Bezugsjahr 2025 aufgeführt, klassifiziert wie im HBEFA für Längsnei-

gungsklassen in 2 %-Stufen für Steigungs- und Gefällestrecken sowie Gegenverkehrsstre-

cken mit Steigung. Steigungsstrecken werden gekennzeichnet durch vorangestelltes „+“-

Zeichen, Gefällestrecken durch „-“-Zeichen und Gegenverkehrsstrecken durch „_“-Zeichen. 

Die angesetzten Verkehrssituationen sind exemplarisch in Abb. 5.1 für den Planfall darge-

stellt. Die Emissionen werden auf der Grundlage der im Verkehrsgutachten genannten Ver-

kehrsprognosen im Hinblick auf den Schutz der menschlichen Gesundheit für das Bezugs-

jahr 2025, dem Jahr der frühestmöglichen Fertigstellung des Planvorhabens, berechnet.  
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Straßenparameter spezifische Emissionsfaktoren je Kfz in g/km 2025 

Verkehrs-
situation 

Ge-
schwin-
digkeit 

NOx 
PM10 

(nur Abgase) 

PM10 
(nur Abrieb und 
Aufwirbelung) 

NO2,direkt 

PKW LV SV LV SV LV SV LV SV 

IOS-HVS30d 24.8 0.229 2.958 0.0056 0.0261 0.0325 0.35 0.065 0.704 

IOS-HVS30d_2 24.8 0.236 1.743 0.0057 0.0263 0.0325 0.35 0.067 0.486 

IOS-HVS30d_4 24.8 0.246 2.110 0.0058 0.0286 0.0325 0.35 0.070 0.398 

IOS-HVS30d-2 24.8 0.192 2.023 0.0053 0.0163 0.0325 0.35 0.053 0.494 

IOS-HVS30d-4 24.8 0.158 1.293 0.0050 0.0111 0.0325 0.35 0.043 0.315 

IOS-HVS30d-6 24.8 0.140 1.018 0.0048 0.0091 0.0325 0.35 0.037 0.247 

IOS-HVS30d+2 24.8 0.279 2.197 0.0061 0.0364 0.0325 0.35 0.081 0.478 

IOS-HVS30d+4 24.8 0.334 2.193 0.0065 0.0461 0.0325 0.35 0.098 0.482 

IOS-HVS30d+6 24.8 0.408 2.335 0.0071 0.0509 0.0325 0.35 0.121 0.510 

IOS-HVS30g 16.1 0.302 5.275 0.0064 0.0378 0.0393 0.70 0.089 1.299 

IOS-HVS30g_2 16.1 0.304 4.657 0.0064 0.0379 0.0393 0.70 0.089 1.136 

IOS-HVS30g_4 16.1 0.321 3.807 0.0065 0.0381 0.0393 0.70 0.094 0.913 

IOS-HVS30g-2 16.1 0.256 4.321 0.0060 0.0292 0.0393 0.70 0.074 1.077 

IOS-HVS30g-4 16.1 0.227 3.342 0.0057 0.0223 0.0393 0.70 0.065 0.835 

IOS-HVS30g-6 16.1 0.198 2.684 0.0054 0.0184 0.0393 0.70 0.055 0.669 

IOS-HVS30g+2 16.1 0.353 4.993 0.0069 0.0465 0.0393 0.70 0.105 1.194 

IOS-HVS30g+4 16.1 0.414 4.272 0.0073 0.0538 0.0393 0.70 0.124 0.992 

IOS-HVS30g+6 16.1 0.489 4.144 0.0079 0.0608 0.0393 0.70 0.148 0.957 

IOS-HVS50d_2 36.0 0.282 1.974 0.0058 0.0216 0.0325 0.35 0.083 0.464 

IOS-HVS50d_4 36.0 0.303 1.636 0.0059 0.0216 0.0325 0.35 0.090 0.379 

IOS-HVS50d_6 36.0 0.347 1.523 0.0064 0.0232 0.0325 0.35 0.105 0.343 

IOS-HVS50d-4 36.0 0.176 1.313 0.0049 0.0106 0.0325 0.35 0.049 0.316 

IOS-HVS50d-6 36.0 0.154 0.900 0.0047 0.0085 0.0325 0.35 0.042 0.215 

IOS-HVS50d+4 36.0 0.431 1.959 0.0070 0.0327 0.0325 0.35 0.131 0.441 

IOS-HVS50d+6 36.0 0.541 2.147 0.0080 0.0380 0.0325 0.35 0.167 0.470 

IOS-HVS50g_2 23.4 0.323 4.136 0.0062 0.0316 0.0393 0.70 0.096 1.018 

IOS-HVS50g_4 23.4 0.346 3.803 0.0064 0.0317 0.0393 0.70 0.103 0.933 

IOS-HVS50g_6 23.4 0.384 3.524 0.0068 0.0318 0.0393 0.70 0.116 0.859 

IOS-HVS50g-4 23.4 0.214 3.673 0.0053 0.0230 0.0393 0.70 0.061 0.914 

IOS-HVS50g-6 23.4 0.187 3.014 0.0050 0.0199 0.0393 0.70 0.052 0.751 

IOS-HVS50g+4 23.4 0.477 3.933 0.0076 0.0404 0.0393 0.70 0.146 0.952 

IOS-HVS50g+6 23.4 0.582 4.033 0.0085 0.0438 0.0393 0.70 0.180 0.967 

IOS-NS30d 23.3 0.287 3.565 0.0062 0.0314 0.0345 0.50 0.073 0.858 

IOS-NS30d_2 23.3 0.294 2.713 0.0062 0.0316 0.0345 0.50 0.075 0.633 

IOS-NS30d_4 23.3 0.304 2.254 0.0063 0.0338 0.0345 0.50 0.078 0.520 

IOS-NS30d_6 23.3 0.328 2.123 0.0065 0.0361 0.0345 0.50 0.086 0.488 

IOS-NS30g 15.1 0.359 5.383 0.0070 0.0381 0.0442 1.20 0.096 1.323 

IOS-NS30g_6 15.1 0.403 3.779 0.0071 0.0405 0.0442 1.20 0.110 0.906 

IOS-NS30g-4 15.1 0.286 3.719 0.0063 0.0247 0.0442 1.20 0.074 0.930 

IOS-NS30s 9.6 0.409 8.397 0.0077 0.0589 0.0442 1.20 0.112 2.081 

IOS-NS30s_2 9.6 0.419 7.731 0.0077 0.0598 0.0442 1.20 0.115 1.906 

IOS-NS30s_4 9.6 0.434 6.798 0.0078 0.0602 0.0442 1.20 0.120 1.662 

IOS-NS30s_6 9.6 0.458 6.130 0.0080 0.0615 0.0442 1.20 0.128 1.491 

IOS-Sam50d 34.8 0.258 2.229 0.0055 0.0214 0.0325 0.35 0.072 0.521 

IOS-Sam50d_4 34.8 0.299 1.674 0.0058 0.0218 0.0325 0.35 0.086 0.388 

IOS-Sam50d_6 34.8 0.343 1.546 0.0062 0.0229 0.0325 0.35 0.100 0.349 

IOS-Sam50g_6 22.6 0.420 3.700 0.0073 0.0332 0.0393 0.70 0.124 0.901 

Tab. 5.1: Emissionsfaktoren in g/km je Kfz für die betrachteten Straßen im Untersuchungs-
gebiet für das Bezugsjahr 2025. 
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5.2 Emissionen des untersuchten Straßennetzes 

Die Emissionen der betrachteten Schadstoffe NOx, NO2 direkt und PM10 werden für jeden der 

betrachteten Straßenabschnitte ermittelt. Dabei wirken sich sowohl die verschiedenen Ver-

kehrsaufkommen und LKW-(SV)-Anteile als auch die unterschiedlichen Verkehrssituationen 

aus. Im Anhang A3 sind die räumlichen Verteilungen der Emissionen für die Schadstoffe NOx 

und PM10 nach Fahrtrichtung getrennt dargestellt. 

Tab. 5.2 zeigt exemplarisch für die Grabenstraße am Plangebiet in Leonberg die Verkehrs-

kenndaten und die berechneten Emissionen, ausgedrückt als Strecken und Zeit bezogene 

Emissionsdichten. 

 

 
DTV in 
Kfz/24h 

Lkw-
Anteil 
in % 

Verkehrs-
situation 

mittlere Emissionsdichte 

 
NOx in 

mg/(m*s) 
NO2 direkt in 
mg/(m*s) 

PM10 in 
mg/(m*s) 

 Prognosenullfall 
 und Planfall 

11 600/ 
12 500 

3.0 
IOS-HVS30g+6/ 
IOS-HVS30g-6 

0.1084 0.0308 0.0167 

Tab. 5.2: Verkehrsdaten und berechnete Emissionen für die Grabenstraße im Untersu-
chungsgebiet in Leonberg. 

Fortführend zu den in Kap. 4.1 genannten Grundlagen wurden die natürlichen Entlüftungs-

öffnungen der Tiefgaragen entsprechend der Garagenverordnung - GaVO (Wirtschaftsminis-

terium Baden-Württemberg, 1997) umgesetzt. Für den Betrieb der geplanten Tiefgaragen 

werden für die den Wohnnutzungen zugeordneten Stellplätzen mittlere Weglängen pro Ebe-

ne inklusive den Rampen angenommen, für die übrigen Stellplätze werden maximale Weg-

längen angenommen. Die mittleren täglichen Emissionen sowie die Anzahl der Stellplätze 

sind in Tab. 5.3 aufgeführt. 

Tiefgarage 
Anzahl 

Stellplätze 

NOx in 

g/Tag 

NO2 direkt in 

g/Tag 

PM10 in 

g/Tag 

Zufahrt Grabenstraße 33 2.2 0.6 0.2 

Zufahrt Stuttgarter Straße 159 35.3 8.9 3.7 

Tab. 5.3: Mittlere tägliche Schadstofffreisetzung in den Tiefgaragen in Gramm pro Tag. 
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6 ERGEBNISSE 

In die Immissionsberechnungen gehen die Emissionen der Kraftfahrzeuge auf den berück-

sichtigten Straßen und Stellplatzanlagen ein, die im voranstehenden Kap. 5 aufgezeigt und 

diskutiert wurden. Diese Emissionen verursachen die verkehrsbedingte Zusatzbelastung im 

Untersuchungsgebiet. Die Beurteilungswerte beziehen sich immer auf die Gesamtbelastung, 

die unter Berücksichtigung der für den städtischen Bereich von Leonberg repräsentativen 

Windstatistik berechnet wird. Es wird daher nur die Gesamtbelastung diskutiert, welche sich 

aus Zusatzbelastung und großräumig vorhandener Hintergrundbelastung zusammensetzt. 

Die Ergebnisse der Immissionsberechnungen werden grafisch aufbereitet und als farbige Ab-

bildungen dargestellt. Die grafische Umsetzung der Immissionen erfolgt in Form von farbigen 

Rechtecken, deren Farbe bestimmten Konzentrationsintervallen zugeordnet ist. Die Zuord-

nung zwischen Farbe und Konzentrationsintervall ist jeweils in einer Legende angegeben. 

Bei der Skalierung der Farbstufen für die Immissionen wird der kleinste Wert der entspre-

chend angesetzten Hintergrundbelastung zugeordnet. Beurteilungsrelevante Kenngrößen 

sind einheitlichen Farben zugeordnet. Damit werden die derzeit geltenden Grenzwerte für 

NO2 und PM10 von 40 µg/m³ im Jahresmittel mit roter Farbe belegt. 

6.1 Stickstoffdioxid 

Die Auswertung der berechneten NO2-Immissionen erfolgt für die Auswertehöhe von 1.5 m 

über dem Gelände, der „Nasenhöhe“ der sich im Freien aufhaltenden Passanten bezie-

hungsweise dem Eingangs- und Hofbereich der Wohngebäude. 

Abb. 6.1 zeigt die berechneten NO2-Immissionen für den Prognosenullfall. Die höchsten Im-

missionen an den Fahrbahnrändern im Untersuchungsgebiet werden mit bis zu 48 µg/m³ in 

Bereichen der Grabenstraße und Feuerbacher Straße berechnet. Dies ist auf das Verkehrs-

aufkommen, die Längsneigung der Straßen und die engen Straßenschluchten zurückzufüh-

ren. Entlang der Stuttgarter Straße werden an den Fahrbahnrändern bis zu 38 µg/m3 be-

rechnet, in der Graf-Ulrich-Straße nehmen die Immissionen auf kurzer Strecke, d. h. etwa 

25 m ab der Sonnenkreuzung von etwa 40 µg/m3 auf 32 µg/m3 und weniger ab. Im Nahbe-

reich der Stellplatzanlagen des Kreissparkassen-Areals ergeben sich jahresmittlere NO2-

Immissionen von bis zu 30 µg/m3 in straßennahen Bereichen und bis zu 28 µg/m3 in straßen-

fernen Bereichen. Für den Messstandort werden in Messhöhe etwa 37 µg/m3 für den Prog-

nosenullfall 2025 berechnet. 

Zum Schutz der menschlichen Gesundheit ist entscheidend, ob die ermittelten Immissionen 

zu Überschreitungen des Grenzwertes für NO2-Jahresmittelwerte von 40 µg/m³ im Unter- 
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suchungsgebiet an für die Beurteilung relevanter Bebauung führen. Die höchsten NO2-Werte 

an der bestehenden Bebauung werden mit über 44 und bis zu 45 µg/m³ entlang der Graben-

straße und Feuerbacher Straße erreicht. An den Fassaden der Gebäude in der Stuttgarter 

Straße werden, ausgenommen dem Bereich direkt an der Sonnenkreuzung, bis zu 34 µg/m³ 

NO2-Immissionen im Jahresmittel berechnet. In der Graf-Ulrich-Straße werden, ausgenom-

men der Gebäude direkt an der Sonnenkreuzung, bis zu 40 µg/m³ berechnet, deutlich abfal-

lend mit zunehmender Entfernung von der Kreuzung. 

In direkter Umgebung des Plangebietes werden am südlich davon liegenden Gebäude (Gra-

benstraße 14) bis zu 40 µg/m³ NO2-Immissionen im Jahresmittel berechnet. Am nordöstlich 

des Plangebietes anschließenden Gebäude (Stuttgarter Straße 8) werden bis zu 34 µg/m³ 

erreicht. An den übrigen straßenfernen Gebäuden in direkter Nähe zum Plangebiet, d. h. öst-

lich der Grabenstraße 14 und südöstlich der Stuttgarter Straße 8 werden maximal 28 µg/m³ 

im Jahresmittel berechnet. 

Im Plangebiet werden an der bestehenden Kreissparkasse bis zu 34 µg/m³ NO2-Immissionen 

im Jahresmittel berechnet, an den übrigen Gebäuden im Plangebiet bis zu 28 µg/m³. Somit 

wird der NO2-Grenzwert von 40 µg/m³ im Jahresmittel zum Schutz der menschlichen Ge-

sundheit im Prognosenullfall an der bestehenden Bebauung im Betrachtungsgebiet entlang 

der Grabenstraße und Feuerbacher Straße sowie im Nahbereich der Sonnenkreuzung in ei-

nigen Bereichen überschritten; im übrigen Betrachtungsgebiet wird der Grenzwert nicht er-

reicht und nicht überschritten. An den bestehenden Gebäuden im Plangebiet wird der NO2-

Grenzwert von 40 µg/m³ im Jahresmittel nicht erreicht und nicht überschritten. 

Im Planfall der Variante 1, d. h. mit 5. Geschoss als Staffelgeschoss, führen die Neubebau-

ungen zu geänderten Windverhältnissen und der Betrieb der Tiefgaragen sowie die geplan-

ten Nutzungen zu zusätzlichen Emissionen. In Folge erhöhen sich die NO2-Konzentrationen 

in der näheren Umgebung des Plangebietes leicht (Abb. 6.2). Entlang den Fahrbahnrändern 

an der Grabenstraße und Feuerbacher Straße werden weiterhin bis zu 48 µg/m³ berechnet, 

in Bereichen der Stuttgarter Straße ergeben sich Erhöhungen auf bis zu 40 µg/m³. Im Be-

reich der Graf-Ulrich-Straße ergeben sich keine wesentlichen Veränderungen gegenüber 

dem Prognosnullfall und auf den Stellplatzanlagen des Kreissparkassen-Areals werden bis 

zu 32 µg/m³ mittlere jährliche NO2-Immissionen berechnet. 

Zum Schutz der menschlichen Gesundheit ist entscheidend, ob die ermittelten Immissionen 

zu Überschreitungen des Grenzwertes für NO2-Jahresmittelwerte von 40 µg/m³ im Untersu-

chungsgebiet an für die Beurteilung relevanter Bebauung führen. Im Planfall der Variante 1 

ergeben sich in Teilabschnitten an den Fassaden der bestehenden Gebäude in der Graben- 
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straße leichte Erhöhungen der NO2-Konzentration im Jahresmittel gegenüber dem Progno-

senullfall, d. h. an den der Planung gegenüberliegenden und benachbarten Gebäuden von 

bis zu 42 µg/m³ auf etwas über 42 µg/m³ und von bis zu 44 µg/m³ auf etwas über 44 µg/m³. 

In den Bereichen mit bis zu 45 µg/m³ im Prognosenullfall, d. h. an den westlichen Gebäude-

fassaden der Grabenstraße auf Höhe des Margarete-Stingele-Wegs, werden bis knapp 

46 µg/m³ berechnet. An den Gebäudefassaden, an denen mehr als 40 µg/m³ mittlere jährli-

che NO2-Immissionen berechnet werden, ergeben sich Erhöhungen bis zu 1 µg/m³; die ge-

plante Tiefgarage mit Zufahrt zur Grabenstraße trägt in sehr geringem Umfang dazu bei. In 

der Feuerbacher Straße und der Graf-Ulrich-Straße ergeben sich an den Gebäudefassaden 

keine wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Prognosenullfall. An der Stuttgarter 

Straße werden inklusive der Änderungen durch die Planung bis zu 36 µg/m³ NO2-

Immissionen an den bestehenden Fassaden der Gebäude berechnet. 

In direkter Umgebung des Plangebietes werden am südlich davon liegenden Gebäude (Gra-

benstraße 14) bis zu 40 µg/m³ mittlere NO2-Immissionen im Jahresmittel berechnet. Für den 

Messstandort werden in Messhöhe für das Prognosejahr 2025 noch 38 µg/m3 für den Planfall 

der Variante 1 berechnet. Am nordöstlich des Plangebietes anschließenden Gebäude (Stutt-

garter Straße 8) werden bis zu 36 µg/m³ erreicht. An den übrigen straßenfernen Gebäuden in 

direkter Nähe zum Plangebiet, d. h. östlich der Grabenstraße 14 und südöstlich der Stuttgar-

ter Straße 8 werden maximal 30 µg/m³ im Jahresmittel berechnet. 

Im Plangebiet werden an der geplanten Kreissparkasse bis zu 36 µg/m³ NO2-Immissionen im 

Jahresmittel berechnet, an dem östlich davon liegenden Gebäude mit Wohnnutzungen bis zu 

30 µg/m³. An den drei südlich im Plangebiet liegenden Plangebäuden mit Wohnnutzungen 

werden für das an der Grabenstraße liegende Gebäude mittlere jährliche NO2-Immissionen 

bis zu 40 µg/m³ berechnet; an den beiden straßenferneren Gebäuden bis zu 28 µg/m³. 

Somit wird der NO2-Grenzwert von 40 µg/m³ im Jahresmittel zum Schutz der menschlichen 

Gesundheit im Planfall an der bestehenden Bebauung im Betrachtungsgebiet entlang der 

Grabenstraße und Feuerbacher Straße sowie im Nahbereich der Sonnenkreuzung in einigen 

Bereichen überschritten, wobei an wenigen Gebäuden an denen im Prognosenullfall die 

NO2-Konzentrationen über dem Grenzwert berechnet sind, die Planung eine Zunahme bis zu 

1 µg/m3 bewirkt; im übrigen Gebiet wird der Grenzwert nicht überschritten. An dem südwest-

lichsten Plangebäude direkt an der Grabenstraße, d. h. südlich der geplanten Kreissparkas-

se, kann nicht ausgeschlossen werden, dass der NO2-Grenzwert von 40 µg/m³ im Jahresmit-

tel erreicht wird. An den übrigen Gebäuden innerhalb des Plangebietes wird der Grenzwert 

nicht erreicht und nicht überschritten. 
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Gegenüber dem Planfall der Variante 1 unterscheidet sich der Planfall der Variante 2 in Be-

zug auf den Verzicht der Staffelgeschosse im 5. Geschoss. Dies hat geänderte Windverhält-

nisse zur Folge, die sich wiederum auf die Verteilung der NO2-Konzentrationen auswirken. 

Abb. 6.3 zeigt die jahresmittleren NO2-Konzentrationen im Planfall der Variante 2. Verände-

rungen in den NO2-Konzentrationen betreffen nur die direkte Umgebung des Plangebietes 

und das Plangebiet selbst. 

Die NO2-Immissionen an den Fahrbahnrändern sind im Planfall der Variante 2 weiterhin bis 

zu 48 µg/m³ an der Grabenstraße und Feuerbacher Straße, bis zu 40 µg/m³ an der Stuttgar-

ter Straße, bis zu etwa 40 µg/m3 an der Graf-Ulrich-Straße im Nahbereich der Sonnenkreu-

zung und etwa 32 µg/m3 und weniger in mehr als 25 m davon entfernten Bereichen; auf den 

Stellplatzanlagen des Kreissparkassen-Areals werden bis zu 32 µg/m³ mittlere jährliche NO2-

Immissionen berechnet. 

Zum Schutz der menschlichen Gesundheit ist entscheidend, ob die ermittelten Immissionen 

zu Überschreitungen des Grenzwertes für NO2-Jahresmittelwerte von 40 µg/m³ im Untersu-

chungsgebiet an für die Beurteilung relevanter Bebauung führen. In Teilbereichen ergeben 

sich an den Fassaden der bestehenden Gebäude in der Grabenstraße jahresmittlere NO2-

Konzentrationen über 44 µg/m³ und bis zu 46 µg/m³. An den Gebäudefassaden, an denen 

mehr als 40 µg/m³ mittlere jährliche NO2-Immissionen berechnet werden, ergeben sich Erhö-

hungen bis zu 1 µg/m³ gegenüber dem Prognosenullfall. In der Feuerbacher Straße werden 

bis zu 48 µg/m³ und an der Graf-Ulrich-Straße bis zu 40 µg/m³ im Bereich der Sonnenkreu-

zung und bis zu 32 µg/m³ in etwa 25 m Entfernung davon erreicht. An der Stuttgarter Straße 

werden bis zu 34 µg/m³ NO2-Immissionen an den bestehenden Fassaden der Gebäude be-

rechnet. 

Gegenüber dem Planfall der Variante 1 ergeben sich geringe Verringerungen im Bereich der 

Grabenstraße auf Höhe der Grabenstraße 14, westlich und nordöstlich der geplanten Kreis-

sparkasse sowie im nordwestlichen Bereich des Gebäudes der Stuttgarter Straße 8; westlich 

des südwestlichen Plangebäudes sowie auf der gegenüberliegenden Seite der Grabenstraße 

auf Höhe der geplanten Kreissparkasse ergeben sich sehr geringe Erhöhungen der jahres-

mittleren NO2-Konzentrationen gegenüber dem Planfall der Variante 1. 

In direkter Umgebung des Plangebietes werden am südlich davon liegenden Gebäude (Gra-

benstraße 14) bis zu 40 µg/m³ mittlere NO2-Immissionen im Jahresmittel berechnet. Für den 

Messstandort werden in Messhöhe für das Prognosejahr 2025 etwa 38 µg/m3 für den Planfall 

der Variante 2 berechnet. 
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Am nordöstlich des Plangebietes anschließenden Gebäude (Stuttgarter Straße 8) werden bis 

zu 34 µg/m³ erreicht, d. h. etwas geringere Werte als im Planfall der Variante 1. An den übri-

gen straßenfernen Gebäuden in direkter Nähe zum Plangebiet, d. h. östlich der Grabenstra-

ße 14 und südöstlich der Stuttgarter Straße 8, werden weiterhin bis 28 µg/m³ im Jahresmittel 

berechnet. 

Im Plangebiet werden an der geplanten Kreissparkasse aufgrund der modifizierten Gebäu-

deumströmung gegenüber dem Planfall der Variante 1 um bis zu 1 µg/m³ geringere Werte 

berechnet, d. h. bis zu 34 µg/m³ jahresmittlere NO2-Immissionen. Am südlich der Kreisspar-

kasse liegenden Plangebäude werden bei sehr geringen Zunahmen gegenüber dem Planfall 

der Variante 1 weiterhin bis zu 40 µg/m³ berechnet. An den übrigen Plangebäuden werden 

bis zu 30 µg/m3 berechnet. 

Somit wird der NO2-Grenzwert von 40 µg/m³ im Jahresmittel zum Schutz der menschlichen 

Gesundheit im Planfall bei der Variante 2 an der bestehenden Bebauung im Betrachtungs-

gebiet entlang der Grabenstraße und Feuerbacher Straße sowie im Nahbereich der Sonnen-

kreuzung in einigen Bereichen überschritten, wobei an wenigen Gebäuden an denen im 

Prognosenullfall die NO2-Konzentrationen über dem Grenzwert berechnet sind, die Planung 

eine Zunahme bis zu 1 µg/m3 bewirkt; im übrigen Gebiet wird der Grenzwert nicht überschrit-

ten. An dem südwestlichsten Plangebäude direkt an der Grabenstraße kann nicht ausge-

schlossen werden, dass der NO2-Grenzwert von 40 µg/m³ im Jahresmittel erreicht wird, an 

den übrigen Gebäuden innerhalb des Plangebietes wird der Grenzwert nicht erreicht und 

nicht überschritten. 

Die 39. BImSchV (2010) zeigt eine Bestimmung der Kurzzeitbelastung von NO2 (siehe Ab-

schnitt 3.3). Entsprechend der Ableitungen aus Messdaten kann geschlossen werden, dass 

bei einer Einhaltung von 130 µg/m³ (98-Perzentilwert) auch der Grenzwert der Kurzzeitbelas-

tung von NO2 eingehalten wird. Die 98-Perzentilwerte werden sowohl im Prognosenullfall als 

auch in den beiden Planfällen an den Gebäudefassaden mit unter 90 µg/m³ berechnet. Dem-

zufolge wird die NO2-Kurzzeitbelastung im Jahresmittel zum Schutz der menschlichen Ge-

sundheit an der bestehenden und geplanten Bebauung im Betrachtungsgebiet entsprechend 

den Berechnungen nicht erreicht und nicht überschritten. 

6.2 Feinstaub (PM10) 

Für die Bewertung der Feinstaubimmissionen liegen zwei Beurteilungsgrößen vor. Diese 

sind der Jahresmittelwert und der Kurzzeitwert, der maximal 35 Überschreitungen eines Ta-

gesmittelwertes von 50 µg PM10/m³ in einem Jahr erlaubt. Die Auswertungen von Messda-
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ten zeigen, dass der Kurzzeitwert die strengere Größe darstellt. Entsprechend den Ausfüh-

rungen in Kap. 3.3 gibt es für den Kurzzeitwert einen Schwellenwert. Dieser besagt, dass ab 

einem PM10-Jahresmittelwert von 29 µg/m³ der Kurzzeitwert überschritten ist. Im Folgenden 

werden die berechneten PM10-Jahresmittelwerte dargestellt und mit  Blick auf die beiden 

Werte von 29 µg/m³ und 40 µg/m³ diskutiert. 

Abb. 6.4 zeigt die berechneten PM10-Immissionen für den Prognosenullfall. Die höchsten 

Immissionen an den Fahrbahnrändern im Untersuchungsgebiet werden mit bis zu 26 µg/m³ 

in Bereichen der Grabenstraße und Feuerbacher Straße berechnet. Entlang der Stuttgarter 

Straße werden an den Fahrbahnrändern bis zu 20 µg/m3 berechnet, in der Graf-Ullrich-

Straße bis zu 24 µg/m3 im Nahbereich der Sonnenkreuzung und bis zu 20 µg/m3 weiter ent-

fernt. Im Nahbereich der Stellplatzanlagen des Kreissparkassen-Areals ergeben sich jah-

resmittlere PM10-Immissionen von bis zu 18 µg/m3. 

An den Fassaden der bestehenden Bebauung werden im Betrachtungsgebiet im Prognose-

nullfall bis zu 24 µg/m³ in Bereichen der Grabenstraße und Feuerbacher Straße berechnet. 

In der Stuttgarter und Graf-Ulrich-Straße werden, ausgenommen dem Nahbereich der Son-

nenkreuzung, bis zu 20 µg/m³ mittlere PM10-Immissionen im Jahresmittel berechnet. Im 

Plangebiet werden an der bestehenden Bebauung bis zu 20 µg/m³ erreicht. 

Zum Schutz der menschlichen Gesundheit ist entscheidend, ob die ermittelten Immissionen 

zu Überschreitungen der Grenzwerte an für die Beurteilung relevanter Bebauung führen. Der 

PM10-Grenzwert von 40 µg/m³ im Jahresmittel zum Schutz der menschlichen Gesundheit 

wird im Prognosenullfall an der bestehenden Bebauung im Betrachtungsgebiet entsprechend 

den Berechnungen nicht erreicht und nicht überschritten. Der jahresmittlere Schwellenwert 

von 29 µg/m³ zur Ableitung der Kurzzeitbelastung wird im Prognosenullfall an der bestehen-

den Bebauung ebenfalls nicht erreicht und nicht überschritten. 

Im Planfall der Variante 1, d. h. mit 5. Geschoss als Staffelgeschoss, führen die Neubebau-

ungen zu geänderten Windverhältnissen und der Betrieb der Tiefgaragen sowie die geplan-

ten Nutzungen zu zusätzlichen Emissionen. In Folge erhöhen sich die PM10-

Konzentrationen entlang der Grabenstraße, Feuerbacher Straße und Stuttgarter Straße in 

der Umgebung des Plangebietes leicht (Abb. 6.5). Entlang den Fahrbahnrändern an der 

Graben- und Feuerbacher Straße werden weiterhin bis zu 26 µg/m³ berechnet, in Bereichen 

der Stuttgarter Straße ergeben sich Erhöhungen auf bis zu 22 µg/m³ in kleinen Teilstücken. 

Im Bereich der Graf-Ulrich-Straße ergeben sich keine wesentlichen Veränderungen gegen-

über dem Prognosnullfall und auf den Stellplatzanlagen des Kreissparkassen-Areals werden 

bis zu 20 µg/m³ mittlere jährliche PM10-Immissionen berechnet. 
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An den Fassaden der bestehenden Bebauung werden im Betrachtungsgebiet im Planfall der 

Variante 1 bis zu 26 µg/m³ in einem Teilbereich der Grabenstraße und bis zu 24 µg/m³ in den 

übrigen Bereichen der Grabenstraße und der Feuerbacher Straße berechnet. In der Stuttgar-

ter Straße und Graf-Ulrich-Straße werden, ausgenommen dem Nahbereich der Sonnenkreu-

zung, bis zu 20 µg/m³ mittlere PM10-Immissionen im Jahresmittel berechnet. Im Plangebiet 

werden an der geplanten Bebauung bis zu 22 µg/m³ erreicht. 

Zum Schutz der menschlichen Gesundheit ist entscheidend, ob die ermittelten Immissionen 

zu Überschreitungen der Grenzwerte an für die Beurteilung relevanter Bebauung führen. Der 

PM10-Grenzwert von 40 µg/m³ im Jahresmittel zum Schutz der menschlichen Gesundheit 

wird im Planfall der Variante 1 an der bestehenden und geplanten Bebauung im Betrach-

tungsgebiet entsprechend den Berechnungen nicht erreicht und nicht überschritten 

Der jahresmittlere Schwellenwert von 29 µg/m³ zur Ableitung der Kurzzeitbelastung wird im 

Planfall der Variante 1 an der bestehenden und geplanten Bebauung ebenfalls nicht erreicht 

und nicht überschritten. 

Gegenüber dem Planfall der Variante 1 unterscheidet sich der Planfall der Variante 2 nur in 

Bezug auf den Verzicht der 5. Staffelgeschosse. Dies hat geänderte Windverhältnisse zur 

Folge, die sich wiederum auf die Verteilung der PM10-Konzentrationen auswirken. Abb. 6.6 

zeigt die jahresmittleren PM10-Konzentrationen im Planfall der Variante 2. Veränderungen in 

den PM10-Konzentrationen betreffen nur die direkte Umgebung des Plangebietes und das 

Plangebiet selbst, wobei die Veränderungen sehr gering sind und in beurteilungsrelevanten 

Bereichen keine Grenzwerte erreicht oder überschritten werden. 

Zum Schutz der menschlichen Gesundheit ist entscheidend, ob die ermittelten Immissionen 

zu Überschreitungen der Grenzwerte an für die Beurteilung relevanter Bebauung führen. Der 

PM10-Grenzwert von 40 µg/m³ im Jahresmittel zum Schutz der menschlichen Gesundheit 

wird im Planfall der Variante 2 an der bestehenden und geplanten Bebauung im Betrach-

tungsgebiet entsprechend den Berechnungen nicht erreicht und nicht überschritten. Der jah-

resmittlere Schwellenwert von 29 µg/m³ zur Ableitung der Kurzzeitbelastung wird im Planfall 

der Variante 2 an der bestehenden und geplanten Bebauung ebenfalls nicht erreicht und 

nicht überschritten. 
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7 ERGÄNZENDE BETRACHTUNGEN 

7.1 Planvariante 3 

Ergänzend zu den bisherigen Betrachtungen ist eine dritte Planvariante angefragt. Diese ba-

siert auf der Planvariante 1, d. h. mit den fünften Stockwerken als Staffelgeschossen, wobei 

die drei südlichen Plangebäude um 2 m nach Osten verschoben sind. 

7.1.1 Stickstoffdioxid 

Die Betrachtungen erfolgen analog der in Kapitel 6 beschriebenen Ergebnisse, d. h. die 

Auswertung der berechneten NO2-Immissionen erfolgt für die Auswertehöhe von 1.5 m über 

dem Gelände, der „Nasenhöhe“ der sich im Freien aufhaltenden Passanten beziehungswei-

se dem Eingangs- und Hofbereich der Wohngebäude. 

Die im Vergleich zur Planvariante 1 um 2 m nach Osten verschobenen südlichen Plange-

bäude haben geänderte Windverhältnisse zur Folge, die sich wiederum auf die Verteilung 

der NO2-Konzentrationen auswirken. Abb. 7.1 zeigt die jahresmittleren NO2-Konzentrationen 

im Planfall der Variante 3. Veränderungen in den NO2-Konzentrationen betreffen nur die di-

rekte Umgebung des Plangebietes und das Plangebiet selbst. Die NO2-Immissionen an den 

Fahrbahnrändern sind im Planfall der Variante 3 weiterhin bis zu 48 µg/m³ an der Graben-

straße und Feuerbacher Straße, bis zu 40 µg/m³ an der Stuttgarter Straße, bis zu etwa 

40 µg/m3 an der Graf-Ulrich-Straße im Nahbereich der Sonnenkreuzung und etwa 32 µg/m3 

und weniger in mehr als 25 m davon entfernten Bereichen; auf den Stellplatzanlagen des 

Kreissparkassen-Areals werden bis zu 32 µg/m³ mittlere jährliche NO2-Immissionen berech-

net. 

Zum Schutz der menschlichen Gesundheit ist entscheidend, ob die ermittelten Immissionen 

zu Überschreitungen des Grenzwertes für NO2-Jahresmittelwerte von 40 µg/m³ im Untersu-

chungsgebiet an für die Beurteilung relevanter Bebauung führen. In Teilbereichen ergeben 

sich an den Fassaden der bestehenden Gebäude in der Grabenstraße jahresmittlere NO2-

Konzentrationen über 44 µg/m³ und bis zu 46 µg/m³. An den Gebäudefassaden, an denen 

mehr als 40 µg/m³ mittlere jährliche NO2-Immissionen berechnet werden, ergeben sich Erhö-

hungen von weniger als 1 µg/m³ gegenüber dem Prognosenullfall. In der Feuerbacher Stra-

ße werden bis zu 48 µg/m³ und an der Graf-Ulrich-Straße bis zu 40 µg/m³ im Bereich der 

Sonnenkreuzung und bis zu 32 µg/m³ in etwa 25 m Entfernung davon erreicht. An der Stutt-

garter Straße werden bis zu 36 µg/m³ NO2-Immissionen an den bestehenden Fassaden der 

Gebäude berechnet. 
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Gegenüber dem Planfall der Variante 1 (bis zu 5 Geschosse) ergeben sich in Bereichen mit 

Grenzwertüberschreitungen Verringerungen entlang der Grabenstraße zwischen dem südli-

chen Bereich der Grabenstraße 14 und der Sonnenkreuzung; sonst ergeben sich keine nen-

nenswerten Änderungen zwischen den beiden Varianten. Im Vergleich zu Variante 2 (bis zu 

4 Geschosse) ergeben sich Verringerungen im Bereich der Grabenstraße nördlich der Gra-

benstraße 14 bis zur Sonnenkreuzung und geringe Erhöhungen südwestlich der Graben-

straße 14. 

Für nicht von Grenzwertüberschreitungen betroffene Bereiche in direkter Nähe des Plange-

bietes werden am südlich davon liegenden Gebäude (Grabenstraße 14) bis zu 40 µg/m³ mitt-

lere NO2-Immissionen im Jahresmittel berechnet. Für den Messstandort werden in Messhö-

he für das Prognosejahr 2025 etwa 38 µg/m3 für den Planfall der Variante 3 berechnet. Am 

nordöstlich des Plangebietes anschließenden Gebäude (Stuttgarter Straße 8) werden bis zu 

36 µg/m³ erreicht, d. h. vergleichbare Werte wie im Planfall der Variante 1. An den übrigen 

straßenfernen Gebäuden in direkter Nähe zum Plangebiet, d. h. östlich der Grabenstraße 14 

und südöstlich der Stuttgarter Straße 8, werden weiterhin bis 28 µg/m³ im Jahresmittel be-

rechnet. 

Für nicht von Grenzwertüberschreitungen betroffene Bereiche innerhalb des Plangebietes 

werden an der geplanten Kreissparkasse aufgrund der modifizierten Gebäudeumströmung 

gegenüber dem Planfall der Variante 1 geringere Werte berechnet, d. h. bis zu 34 µg/m³ jah-

resmittlere NO2-Immissionen, vergleichbar mit Variante 2. Am südlich der Kreissparkasse 

liegenden Plangebäude werden aufgrund des Abrückens des Gebäudes von der Straße über 

1 µg/m³ geringere Werte gegenüber den Planvarianten 1 und 2 berechnet, d. h. bis zu 

38 µg/m³. An den übrigen Plangebäuden werden bis zu 30 µg/m3 berechnet. 

Somit wird der NO2-Grenzwert von 40 µg/m³ im Jahresmittel zum Schutz der menschlichen 

Gesundheit im Planfall bei der Variante 3 an der bestehenden Bebauung im Betrachtungs-

gebiet entlang der Grabenstraße und Feuerbacher Straße sowie im Nahbereich der Sonnen-

kreuzung in einigen Bereichen überschritten, wobei an wenigen Gebäuden an denen im 

Prognosenullfall die NO2-Konzentrationen über dem Grenzwert berechnet sind, die Planung 

eine Zunahme von knapp weniger als 1 µg/m3 bewirkt; im übrigen Gebiet wird der Grenzwert 

nicht überschritten. An den Gebäuden innerhalb des Plangebietes wird der Grenzwert nicht 

erreicht und nicht überschritten. 
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7.1.2 Feinstaub (PM10) 

Die im Vergleich zur Planvariante 1 um 2 m nach Osten verschobenen südlichen Plange-

bäude haben geänderte Windverhältnisse zur Folge, die sich wiederum auf die Verteilung 

der PM10-Konzentrationen auswirken. Abb. 7.2 zeigt die jahresmittleren PM10-

Konzentrationen im Planfall der Variante 3. Veränderungen in den PM10-Konzentrationen 

betreffen nur die direkte Umgebung des Plangebietes und das Plangebiet selbst, wobei die 

Veränderungen sehr gering sind und in beurteilungsrelevanten Bereichen keine Grenzwerte 

erreicht oder überschritten werden. 

Zum Schutz der menschlichen Gesundheit ist entscheidend, ob die ermittelten Immissionen 

zu Überschreitungen der Grenzwerte an für die Beurteilung relevanter Bebauung führen. Der 

PM10-Grenzwert von 40 µg/m³ im Jahresmittel zum Schutz der menschlichen Gesundheit 

wird im Planfall der Variante 3 an der bestehenden und geplanten Bebauung im Betrach-

tungsgebiet entsprechend den Berechnungen nicht erreicht und nicht überschritten. Der jah-

resmittlere Schwellenwert von 29 µg/m³ zur Ableitung der Kurzzeitbelastung wird im Planfall 

der Variante 3 an der bestehenden und geplanten Bebauung ebenfalls nicht erreicht und 

nicht überschritten. 
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A N H A N G A1 

BEURTEILUNGSWERTE FÜR LUFTSCHADSTOFFKONZENTRATIONEN AN 

KFZ-STRASSEN 
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A1 BEURTEILUNGSWERTE FÜR LUFTSCHADSTOFFKONZENTRATIONEN AN 

KFZ-STRASSEN 

A1.1 Grenzwerte 

Durch den Betrieb von Kraftfahrzeugen entstehen eine Vielzahl von Schadstoffen, welche 

die menschliche Gesundheit gefährden können, zum Beispiel Stickoxide (NOx als Summe 

von NO und NO2), Kohlenmonoxid (CO), Schwefeldioxid (SO2), Benzol, Partikel, etc. Im vor-

liegenden Gutachten werden Konzentrationen beziehungsweise Immissionen von Luftschad-

stoffen ermittelt. Deren Angabe allein vermittelt jedoch weder Informationen darüber, welche 

Schadstoffe die wichtigsten sind, noch einen Eindruck vom Ausmaß der Luftverunreinigung 

im Einflussbereich einer Straße. Erst ein Vergleich der Schadstoffkonzentrationen mit schad-

stoffspezifischen Beurteilungswerten, zum Beispiel Grenz- oder Vorsorgewerten lässt Rück-

schlüsse auf die Luftqualität zu. Darauf wird im Folgenden eingegangen. 

Grenzwerte sind rechtlich verbindliche Beurteilungswerte zum Schutz der menschlichen Ge-

sundheit, der Vegetation oder des Bodens, die einzuhalten sind und nicht überschritten wer-

den dürfen. Die in Deutschland für den Einflussbereich von Straßen maßgebenden Grenz-

werte sind in der 39. BImSchV (2010) benannt, dort als Immissionsgrenzwert bezeichnet. 

Bezüglich verkehrsbedingter Luftschadstoffe sind derzeit NO2, PM10 und PM2.5 von Bedeu-

tung, gelegentlich werden zusätzlich noch die Schadstoffe Benzol und Kohlenmonoxid be-

trachtet. Ruß wird nicht betrachtet, weil es nach Erscheinen der 33. BImSchV (2004) und 

dem damit erfolgten Zurückziehen der 23. BImSchV (1996) dafür keinen gesetzlichen Beur-

teilungswert mehr gibt. Ruß ist Bestandteil von PM10 und wird damit indirekt erfasst. Die 

Grenzwerte der 39. BImSchV sind in Tab. A1.1 angegeben. 

Ergänzend zu diesen Grenzwerten nennt die 39. BImSchV Toleranzmargen; das sind in jähr-

lichen Stufen abnehmende Werte, um die der jeweilige Grenzwert innerhalb festgesetzter 

Fristen überschritten werden darf, ohne in Deutschland die Erstellung von Luftreinhalteplä-

nen zu bedingen. Diese Werte werden als Übergangsbeurteilungswerte bezeichnet, sofern 

sie aufgrund der zeitlichen Zusammenhänge in den Betrachtungen der Planungen Berück-

sichtigung finden.  

Zusätzliche Luftschadstoffe zu den genannten werden meist nicht betrachtet, da deren Im-

missionen in Deutschland typischerweise weit unterhalb der geltenden Grenzwerte liegen. In 

der 39. BImSchV (2010) werden auch Zielwerte für PM2.5, Arsen, Kadmium, Nickel und 

Benzo(a)pyren (BaP) in der Luft als Gesamtgehalt in der PM10-Fraktion über ein Kalender-
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jahr gemittelt festgesetzt. Ein Zielwert ist die nach Möglichkeit in einem bestimmten Zeitraum 

zu erreichende Immissionskonzentration, um die schädlichen Einflüsse auf die menschliche 

Gesundheit und die Umwelt insgesamt zu vermeiden, zu verhindern oder zu verringern. Die 

verkehrsbedingten Zusatzbelastungen dieser genannten Schadstoffe liegen selbst an stark 

befahrenen Hauptverkehrsstraßen meist deutlich unterhalb der Hintergrundbelastung und 

werden deshalb ebenfalls nicht mitbetrachtet. 

Stoff Mittelungszeit Grenzwert Geltungszeitpunkt 

NO2 Stundenmittelwert 200 µg/m3 maximal 18 
Überschreitungen / Jahr 

seit 2010 

NO2 Jahresmittelwert 40 µg/m3  seit 2010 

Partikel (PM10) Tagesmittelwert 50 µg/m3 maximal 35 
Überschreitungen / Jahr 

seit 2005 

Partikel (PM10) Jahresmittelwert 40 µg/m3  seit 2005 

Partikel (PM2.5) Jahresmittelwert 25 µg/m³ seit 2015 

Benzol Jahresmittelwert 5 µg/m3  seit 2010 

Kohlenmonoxid (CO) 8 h gleitender Wert  10 mg/m3  seit 2005 

Tab. A1.1: Immissionsgrenzwerte nach 39. BImSchV (2010) für ausgewählte (verkehrsre-
levante) Schadstoffe 

Der Inhalt der am 11. Juni 2008 in Kraft getretenen EU-Luftqualitätsrichtlinie 2008/50/EG ist 

mit der 39. BImSchV in nationales Recht umgesetzt. In der 39. BImSchV wurden unter ande-

rem die Inhalte der 22. BImSchV und 33. BImSchV zusammengefasst, sodass diese beiden 

BImSchV aufgehoben wurden. Ein neues Element der 39. BImSchV ist die Einführung eines 

Immissionsgrenzwertes für die Feinstaubfraktion PM2.5 (Partikel mit einem aerodynami-

schen Durchmesser kleiner gleich 2.5 µm), der ab dem 1. Januar 2015 einzuhalten ist.  

A1.2 Vorsorgewerte 

Da der Vergleich von Luftschadstoffkonzentrationen mit Grenzwerten allein noch nicht aus-

reichend ist, um eine Luftschadstoffkonzentration zu charakterisieren, gibt es zusätzlich zu 

den Grenzwerten so genannte Vorsorgewerte beziehungsweise Zielwerte zur langfristigen 

Verbesserung der Luftqualität.  
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In der 39. BImSchV wird ergänzend zur Einhaltung des Grenzwertes als nationales Ziel ge-

fordert, ab dem Jahr 2015 den Indikator für die durchschnittliche PM2.5-Exposition von 

20 µg/m³ im Jahresmittel einzuhalten. Die durchschnittliche PM2.5-Exposition für das Refe-

renzjahr 2010 ist vom UBA festzustellen und basiert auf dem gleitenden Jahresmittelwert der 

Messstationen im städtischen und regionalen Hintergrund für die Jahre 2008 bis 2010. Ab 

dem Jahr 2020 soll als Zielwert eine reduzierte durchschnittliche PM2.5-Exposition eingehal-

ten werden. Das Reduktionsziel beträgt in Abhängigkeit vom Ausgangswert im Referenzjahr 

2010 bis zu 20 %, mindestens jedoch soll das Ziel von 18 µg/m³ im Jahr 2020 erreicht wer-

den. 

A1.3 Europäische Richtlinien zur Bewertung von Luftschadstoffen 

Die EU-Luftqualitätsrichtlinie 2008/50/EG ist mit ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Eu-

ropäischen Union am 11. Juni 2008 in Kraft getreten. Mit der 39. BImSchV hat die Bundes-

regierung die EU-Richtlinie weitgehend in nationales Recht umsetzt.  

Im Unterschied zur 39. BImSchV soll nach der EU-Luftqualitätsrichtlinie ab dem Jahr 2020 

ein PM2.5-Richtgrenzwert von 20 µg/m3 im Jahresmittel (Stufe 2 im Anhang XIV) zum 

Grenzwert werden. Im Jahr 2013 sollte dieser Richtgrenzwert von der EU-Kommission an-

hand zusätzlicher Informationen über die Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt, die 

technische Durchführbarkeit und die Erfahrungen mit dem Zielwert in den Mitgliedstaaten 

überprüft werden. 
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A N H A N G A2 

FEHLERDISKUSSION FÜR IMMISSIONSBERECHNUNG 
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A2 FEHLERDISKUSSION FÜR IMMISSIONSBERECHNUNG 

Immissionsprognosen als Folge der Emissionen des KFZ-Verkehrs sind ebenso wie Mes-

sungen der Schadstoffkonzentrationen fehlerbehaftet. Bei der Frage nach der Zuverlässig-

keit der Berechnungen und der Güte der Ergebnisse stehen meistens die Ausbreitungs-

modelle im Vordergrund. Die berechneten Immissionen sind aber nicht nur abhängig von den 

Ausbreitungsmodellen, sondern auch von einer Reihe von Eingangsinformationen, wobei je-

de Einzelne dieser Größen einen mehr oder weniger großen Einfluss auf die prognostizierten 

Konzentrationen hat. Wesentliche Eingangsgrößen sind die Emissionen, die Bebauungs-

struktur, meteorologische Daten und die Hintergrundbelastung. 

Es ist nicht möglich, auf Basis der Fehlerbandbreiten aller Eingangsdaten und Rechen-

schritte eine klassische Fehlerberechnung durchzuführen, da die Fehlerbandbreite der ein-

zelnen Parameter beziehungsweise Teilschritte nicht mit ausreichender Sicherheit bekannt 

sind. Es können jedoch für die einzelnen Modelle Vergleiche zwischen Naturmessungen und 

Rechnungen gezeigt werden, anhand derer der Anwender einen Eindruck über die Güte der 

Rechenergebnisse erlangen kann. 

In einer Sensitivitätsstudie für das Projekt "Europäisches Forschungszentrum für Maßnah-

men zur Luftreinhaltung - PEF" (Flassak et al., 1996) wird der Einfluss von Unschärfen der 

Eingangsgrößen betrachtet. Einen großen Einfluss auf die Immissionskenngrößen zeigen 

demnach die Eingangsparameter für die Emissionsberechnungen sowie die Bebauungsdich-

te, die lichten Abstände zwischen der Straßenrandbebauung und die Windrichtungsvertei-

lung. 

Hinsichtlich der Fehlerabschätzung für die KFZ-Emissionen ist anzufügen, dass die Emissio-

nen im Straßenverkehr bislang nicht direkt gemessen, sondern über Modellrechnungen er-

mittelt werden. Die Genauigkeit der Emissionen ist unmittelbar abhängig von den Fehler-

bandbreiten der Basisdaten, das heißt Verkehrsmengen, Emissionsfaktoren, Fahrleistungs-

verteilung, Verkehrsablauf. 

Nach BASt (1986) liegt die Abweichung von manuell gezählten Verkehrsmengen (DTV) ge-

genüber simultan erhobenen Zähldaten aus automatischen Dauerzählstellen bei circa 10 %. 

Für die statistische Fehlerbandbreite der NOx-Emissionsfaktoren mit warmem Motor findet 

man bei Kühlwein (2004) Abschätzungen von 10 % bis 20 % für Autobahnen beziehungs-
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weise Innerortsstraßen. Aussagen über die statistischen Fehler bei der Berücksichtigung von 

Kaltstartkorrekturen sind nach Angaben des Autors nicht möglich. 

Für Emissionsfaktoren liegen derzeit noch keine statistischen Erhebungen über Fehlerband-

breiten vor. Deshalb wird vorläufig ein mittlerer Schätzwert von circa 20 % angenommen. 

Weitere Fehlerquellen liegen in der Fahrleistungsverteilung innerhalb der nach Fahrzeug-

schichten aufgeschlüsselten Fahrzeugflotte, dem Anteil der mit nicht betriebswarmem Motor 

gestarteten Fahrzeuge (Kaltstartanteil) und der Modellierung des Verkehrsablaufs. Je nach 

betrachtetem Schadstoff haben diese Eingangsdaten einen unterschiedlich großen Einfluss 

auf die Emissionen. Untersuchungen haben beispielsweise gezeigt, dass die Emissionen, 

ermittelt über Standardwerte für die Anteile von leichten und schweren Nutzfahrzeugen und 

für die Tagesganglinien im Vergleich zu Emissionen, ermittelt unter Berücksichtigung ent-

sprechender Daten, die durch Zählung erhoben wurden, Differenzen im Bereich von +/- 20 % 

aufweisen. 

Die Güte von Ausbreitungsmodellierungen war Gegenstand weiterer PEF-Projekte (Röckle & 

Richter, 1995; Schädler et al., 1996). Schädler et al. führten einen ausführlichen Vergleich 

zwischen gemessenen Konzentrationskenngrößen in der Göttinger Straße, Hannover, und 

MISKAM-Rechenergebnissen durch. Die Abweichungen zwischen Mess- und Rechenergeb-

nissen lagen im Bereich von 10 %, wobei die Eingangsdaten im Fall der Göttinger Straße 

sehr genau bekannt waren. Bei größeren Unsicherheiten in den Eingangsdaten sind höhere 

Rechenunsicherheiten zu erwarten. Dieser Vergleich zwischen Mess- und Rechenergebnis-

sen dient der Validierung des Modells, wobei anzumerken ist, dass sowohl Messung als 

auch Rechnung fehlerbehaftet sind. 

Hinzuzufügen ist, dass der Fehler der Emissionen sich direkt auf die berechnete Zusatzbe-

lastung auswirkt, nicht aber auf die Hintergrundbelastung, das heißt dass die Auswirkungen 

auf die Gesamtimmissionsbelastung geringer sind. 
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A N H A N G A3 

EMISSIONEN DER STRASSENABSCHNITTE 
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